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I 3. 1. S. 2

Güterverzeichnis. Verpackung.

I. Explosionsgefährliche Gegenstände.
l a. Sprengstoffe.

Zur Beförderung sind zugelassen:

.4. Sprengmittel.
1. Gruppe.

a) Nachstehende Ammonsalpeter-
sprengstofse , sofern sie in allgemeinen
Eigenschaften und Zusammensetzung den
Anforderungen der Anlage 6 zur Eisenbahn-
Verkehrsordnung unter a der 1. Gruppe
der Sprengmittel entsprechen:

Ammoncahücit , auch mit angehängten
Zahlen und Buchstaben.

Ammoncahücit Fram.
Ammoncahücit Franc 16.
Ammoncahücit Indra.
Ammonfördit.
Ammonfördit ? .
Ammonfördit ? . 1.
Ammonfördit ? . 2.
Gesteins - Ammonfördit.
Gesteins - Ammonfördit I , auch mit

angehängten Buchstaben.
Ammon -Karbonit , auch mit der an¬

gehängten Zahl I.
Ammon - Karbonit mit angehängten

Buchstaben und Zahlen.
Ammon - Karbonit la.
Halokarbonit mit den angehängten

Buchstaben/1,6 , L usw ., oder denZahlen
1, 2 , 3 usw.

Gesteins - oder Wetterammonper¬
chloratzit.

Ammon - Nobelit.
Ammon - Nobelit I.
Ammon - Nobelit mit den angehängten

Buchstaben l4, ö , 6 usw.
Ammonraschit I, II, lll , IV.
Ammon - Schlesit oder Kohlen -Schle-

sit mit den angehängten Zahlen I, II,
III usw.

Ammon -TremWjU oder Gesteins-
Tremonit , auch mit den angehängten
Zahlen I, II . III usw .. oder den Buch¬
staben 4̂, S , 6 usw.

Neu -Anagori.
Anilit . l
Astralit I uns II. auch mit angehängten

Buchstaben . '
Astralit In.
Astralit lll . auch mit angehängten Buch¬staben.

(>) Diese Ammonsalpetersprengstoffe müssen pa-
troniert sein . Die Patronen sind in luftdicht
verschlossene Blechbüchsen, und diese in haltbare
Holzbehälter fest zu verpacken.

(2) Mit Paraffin oder Zeresin getränkte Patronen
tonnen auch durch eine feste Umhüllung von Papierzu Paketen vereinigt werden. Auch nicht getränkte
Patronen bis zum Gesamtgewichte von 2Vz t-s
dürfen zu Paketen vereinigt werden, wenn diesedurch einen Überzug von Zeresin oder Harz voll¬
ständig von der Luft , abgeschlossen sind. Die Pakete
sind in starke, dichte, sicher verschlossene Holzbehälter
fest zu verpacken.

(s) Der Inhalt eines Behälters darf höchstens
SV kg- betragen.

(<) Die Behälter müssen die deutliche Aufschrift
„Ammonsalpetersprengstosf (Name) , k. Gruppe.
^Wlosiv " tragen.

^v , auch mit angehängten
Buchstaben.

V, Donarit V. Rivalit k,
Ammonfördit ? , RhenanitV , Ge- ^
steins -Tremonit V, Dominit 18. !
Ammon -Halalit L, Romperit 6 , ^
auch mit angehängten Buchstaben oderj
Zahlen . i

Lstralit Vl. Rivalit Vl. RhenanitV !. ^
Gesteins -Tremonit VI, DominitVl . !
Ammon -Halalit VI. Romperit VI, ^
auch mit angehängten Buchstaben.

Iftralit Vtt, Rivalit VII, Rhenanit , ^
Ge steins -Tremonit VII, Doini-
nit Vit , Ammon -Halalit Vtl, Rom¬
perit Vtt , auch mit angehängten Buch' -
staben.

^eo -Astralit . -
Vetter -Astralit.
öelatine -Astralit . Gelatine -Doua-

rit , Gelatine -Rhenanit , Gela- -tine -Rivalit , Gelatine -RoMpers /
und Gelätine -Tremonit , auch"" i
angehängten Buchstaben. i

öelatine -Astralit , Gelatine -Dona ' .rit und Gelatine -Rhenanit. ^ ^
den angehängten Zahlen I, II, t" w ' slielatine -Wetter -Astralit . ^

Gesteins - und Kohlen -Bradite , a i
mit angehängten BuchstabenundZayt -

Letter -Bradit , auch mit angehaug
Rncbsfaben und Zahlen.

/



3 I s . U . <7.

Verladungsvorschriften.

la . 4c, L, 6. Sprengstoffe.

A . Verladescheine.
I Für jede Sendung von Sprengstoffen ist ein besonderer Verladeschein auszustelleu , der

mit einem mindestens 1 om breiten roten Querstrich versehen ist.

In den Verladescheinen ist außer Anzahl / Gattung , Zeichen und Nummer der Behälter
deren Rohgewicht anzugeben.

Bei der Inhaltsangabe sind die in der Spalte „Verpackung" als Aufschrift für die
Behälter vorgeschriebenen Bezeichnungen vollständig wiederzugeben.
Wegen Unterschrift und Erklärungen des Abladers siehe 8 3 der Polizei -Verordnung.
Mr die unter B 3, 3. Absatz, letzter Satz zugelassene Zusammenbeförderung von
Sprengstoffenmit sprengkräftigen Zündungen auf Segelschiffen ohne feste, abschließbare
Schottenabteilungen hat der Ablader außerdem zu bescheinigen, daß die unter B 3,
3. Absatz, letzter Satz gestellten Bedingungen für die Verpackung der sprengkräftigen
Zündungen innegehalten sind, und daß die Sprengkapseln oder elektrischen Minen¬
zündungen zu den mitzuverschiffenden Sprengstoffen gehören.

B . Verladung im allgemeinen.
^ Sprengstoffe dürfen , abgesehen von den unter D . und E .̂ behandelten Ausnahmen,

^ nicht in Personenschiffen befördert werden.
" ^ müssen unter Deck in geschlossenen Räumen verladen werden , die durch wasser¬

dichte Schotten von den Maschinen , Verbrennungsmotoren , Kesselräumen und Kohlen¬
dunkern getrennt sind.

Die Räume dürfen keinesfalls durch die Nachbarschaft wärmeerzeugender Betriebe
duf längere Zeit über 46 ° erwärmt werden oder unter Dampf stehende Leitungen
enthalten und müssen leicht zugänglich sein, so daß die Sprengstoffe .,bei Feuers-

^Sefahr ohne Aufenthalt entfernt werden kön^ ^ »
' Sprengstoffe dürfen nicht in derselben Schottenabteilung verladen werden mit:

Zündungen der Klasse Ib , Ziff . 4 (Ausnahmen für Segelschiffe siehe 3. Absatz) ,
«undwaren und Feuerwerks körpern, Io , mit Ausnahme der Sicherheitszünder

Io, Zrffer Ich
b" sff..don Verladungsvorschristen zu lä als endzündlich bezeichneten Gasen und

flüssiger Luft,
die in Berührung mit Wasser entzündliche oder die Verbrennung unter-

s Gase entwickeln, Io,
fe bftentzündlichen Stoffen , II, mit Ausnahme der vorschriftsmäßig verpackten

Pyrophorffchen Metalle (ll Ziff . 11),
rennbaren Flüssigkeiten jeder Art , (z. B . III) ,
alpetersäure, Schwefelsäure und Gemischen daraus , V Ziff . 1,

sonft-gen gefährlichen Gütern , VI. ^

Naume Gegenständen dürfen Sprengstoffe zwar zusammen in demselben
aetr->nn4 Triaden werden , sie müssen aber durch eine geeignete Garnierung völlig

und unmittelbar zugänglich gehalten werden,

zusamm̂ ^ .̂ cĥ on ohne feste abschließbare Schottenabteilungen dürfen Sprengstoffe
Nuna iimu ^ ^ ^ ^ kräftigen Zündungen (IKZiffer4) befördert werden , wenn eine Tren-
Und dickll̂ det derart . daß der eineTeil in einem unmittelbar unter einer Oberdecks luke fest
von weni s?^ bstellten Raume , der andere Teil seitlich von diesem Raume in einem Abstand
^orteilun ^ hon dessen nächstliegender Wand untergebracht wird . Ist eine solche
lopselnodp^ l^ sfföglich, so ist wenigstens für Sprengstoffe und die zugehörigen Spreng-

oiektrischen Minenzündungen das Zusammenladen in demselben Raume zulässig,
i*



Is . n . Us.

Güterverzeichnis.

Noch Ammonsalpetersprengstoffe.
Bautzener Sicherheitspulver.
Bavarit I und II.
Chromammonit.
Dahmenit.
Dahmenit tl.

Gesteins - auch Neu -Dahmenit , auch
mit den angehängten Zahlen I, ll,
III usw. oder den Buchstaben 14, ich
6 usw.

Detonit V, auch mit angehängten Buch¬
staben.

Detonit VI, auch mit angehängten Buch¬
staben.

Detonit 14, auch mit angehängten
Zahlen I, II, III usw. oder angehängten
Buchstaben.

Saar -Detonit , auch mit angehängten
Zahlen oder Buchstaben.

Dominit XI.
Donarit.

Donarit Rivalit 4̂, Astralit 4.,
RhenanitX , DominitA , Gesteins-
Tremonit 4̂, Romperit r4, Ful-
minal , Alumnit.

Donarit l, auch mit angehängteu Buch¬
staben.

Donarit I X.
Gelatine -Donarit.

Wetter -Donarit , auch mit den ange¬
hängten Buchstaben 4̂, ö , 0 usw. oder
den Zahlen I, II , III usw.

Dorfit.
Eiselit.

Ammon -Elsagit , auch mit den ange¬
hängten Zahlen I, ll , III.

Gesteins -EIsagit , auch mit den ange¬
hängten Zahlen I, II , III.

Espagit.
Faviersche Sprengstoffe.

' Ferrit.

Ferronit , auch mit angehängten Zahlen
oder Buchstaben.

Förder Sicherheitssprengstosf H,
auch mit angehängten Zahlen oder
Buchstaben.

Fulmenit.
Fulmenit I . ^
Wetter -Fulmenit.
Wetter -Fulmenit I.
Gesteins - Gehlingerit III.

Wetter -Gehlingerit mit den ange¬
hängten Zahlen I, II und III , II a
und lila.

Wetter - Gehlingerit mit den ange¬
hängten Zahlen IIb und Illb.

Glückauf.

Verpackung.

(Siehe S . 2.)

Glückauf I.
Jrenit , auch mit angehängten Zahlen

und Buchstaben.
Kulturit, , auch mit angehängten Zahlen

,und Buchstaben.
Lignosit I, Gesteins - oder Wetter-

Lignosit l , auch mit den anqehänqten
Buchstaben 4 , L, 6 usw.

Lignosit III, Gesteins - oder Wetter-
Lignosit lll , auch mit den anaehänqtenI
Buchstaben 4̂, L, 0 usw. !

Lignosit IV und Gesteins -Lignosit!
IV, auch mit angehängten Buchstaben. ^

Lignosit r4.
Lignosit 4̂m , auch mit angehängtenj

Zahlen oder Buchstaben. ^
Westlignosit , auch mit angehängtenj

Zahlen oder Buchstaben.
Wetter -Lignosit IV, auch mit ange- j

hängten Buchstaben. j
Lignosit X, auch mit angehängten'

Buchstaben oder Zahlen.
Lignosit Xm.
Lignosit X4 .,
Lignosit 8.
Salzlignosit , auch mit angehängten

Zahlen oder Buchstaben.
Luxit I.
Minolite und Minolite I.
Monachit , auch mit angehängtenZahlen

und Buchstaben.
Nospagit , auch mit angehängten Zahlen.
Nospagit , auch mit angehängten Buch¬

staben. '
Pastanil.
Perdit , auch mit angehängten Buch¬

staben oder Zahlen . ' -
Perrumpit , auch mit angehängten!

Buchstaben oder Zahlen.
Pfalzit . ,
Gesteins -Plastammon . !
Steinkohlen - Plastammon . . ^
Pniowit , mit den kennzeichnenden

sügungen .4, I, II und III- /
Pro sperrt , auch mit angeh 3

Buchstaben oder Zahlen . ?
Gelatine -Prosperit , auch mü ^

gehängten Buchstaben oder Zah - ;
Rhenanit mit angehängten Zay - >
Neo -Rhenanit . i

Wetter -Rhenanit . „ Vuch
Rivalit , auch mit angehangten

staben oder Zahlen.
Roburit.



Verladungsvorschriften.

wenn zwischen den Sprengstoffen und den Sprengkapseln oder elektrischen Minenzündungen
ein Zwischenraum von mindestens 20 m vorhanden ist, und wenn weiter die Spreng¬
kapseln und die elektrischen Minenzündungen derart verpackt sind, daß der Zwischen¬
raum zwischen den Behältern der Sprengkapseln oder elektrischen Minenzündungen
und ihren Überlisten statt 30 mm (vgl. Verpackungsvorschrift (3) zu Ib Ziffer 4 a und
<6) zu Id Ziffer 4b ) mindestens 12 om beträgt und mit trocknem Holzmehl oder
Sägemehl fest ausgefüllt ist.
In ihren Räumen müssen die Sprengstoffe so gestaut werden , daß sie in horizontaler
Richtung möglichst weit , mindestens aber 3 m von den Trennungswänden von Räumen
entfernt bleiben, in denen Stoffe der unter 3 erwähnten Arten (einschließlich Bunker¬
kohlen) untergebracht sind. (Vgl . indes Vorbehalt unter 5).

o Mit den in der Verladungsvorschrift zu Ick als entzündlich bezeichnten Gasen und
den brennbaren Flüssigkeiten der Gattungen III Ziff. Ib und o, 2, 3 und 8 dürfen
Sprengstoffe überhaupt nur dann auf demselben Schiffe befördert werden , wenn dre
erstgenannten Stoffe in horizontal weit entfernten Abteilungen (bei Dampfschiffen
mindestens durch die Maschinen- und Kesselräume getrennt ) oder an Deck so unter¬
gebracht sind, daß eine unmittelbare Gefährdung der mit Sprengstoffen belegten
Räume bei Entzündung der Flüssigkeiten ausgeschlossen ist. (Ausnahme siehe E .)

Behälter mit Sprengstoffen sind so fest zu verstauen , daß sie gegen Scheuern , Rütteln,
Stoßen, Umkanten und Herabfallen aus oberen Lagen gesichert sind.

^C . Sondervorschriften für die Verladung einzelner Spengstoffe.
lösliche Nitrokörper (Sprengmittel 1. Gruppe b ff 2. Gruppe a und

: Gruppe a) dürfen nicht mit Blei in demselben Raume verladen werden, also auch

^ mcytm Räumen , die mit Blei ausgeschlagen sind.
„ ^ Verladung von Schwarzpulver und ähnlichen Gemengen (Sprengmittel 1. Gruppe ck

Gruppe ck, sowie Schießmittel 2. Gruppe ) ist Vorsorge zu treffen, daß weder
Behälter noch der etwa ausgestreute Inhalt mit Eisen in Berührung kommen

ünr Beim Bewegen der Behälter darf kein eisernes Gerät (Stroppen , Stauer-
urwff) verwendet werden ; eiserne Decke sind mit Segeltuch zu belegen; die Räume

Transportwege dürfen nicht mit Schuhen begangen werden, die mit Eisen be¬
schlagen oder genagelt sind. '
,'n̂ Ed ^ kuter Inhalt muß durch ausgiebiges Befeuchten unschädlich gemacht und
wrgfaltrg entfernt werden.

D . Ausnahmsweise Zulassung auf Personenschiffen.

Teile /"^ en von Sprengstoffen für im Ausland oder in den Schutzgebieten befindliche
Eulose , vewaffneten Macht des Deutschen Reichs sowie andere Sendungen von Nitro-
M ^ ? r 1. Gruppe der Sprengmittel und von Schießmitteln der l . Gruppe , diese bis

süssen' bes"̂ p Beachtung der Vorschriften B . 2 bis 6 und C. auch in Personen-
)ie unmiitw Werden, wenn sie in einer besonderen Pulverkammer untergebracht sind,
lein ^ Zugänglich und mit Vorrichtungen zu ausgiebiger Bewässerung versehen

E. Kleine Mengen von Sprengstoffen.

Nn G°m " Eer A der Sprengmittel 3. Gruppe bezeichnten Proben neuer Sprengstoffe bis

Kniffes von 16 K«' und gleiche Mengen anderer Sprengstoffe des Güterver-
r. uuf allen Schiffen für sich verschlossen an einem vor Erwärmung und

Gefahr geschützten Orte befördert werden.



I s . 1.S, b. 6

Güterverzeichnis.

Noch Ammonsalpetersprengstoffe.

Verpackung.

(Siehe S . 2.)'
Roburit I, 14 , 16 , Iv , IL oder

Kronenpulver.
Roburit II ', oder Gesteins -Sicher¬

heitspulver , Roburit II , Ila.
Wetter -Roburite - und Gesteins-

Roburite.
Nobels Rodespreugstoff , Rodungs-

Fördit , Rodungs ° Rheuanit,
Holzit , Rode - Rivalit , Kultur-
Romperit , Elidit,Dominit -Rode-
sprengstoff , Rummenohler Rode¬
pulver.

Rodit Km.
Acker - Romperite,auch mit angehängten

Buchstaben oder Zahlen.
Wetter -Romperite und Gesteins-

Romperite , auch mit den ange¬
hängten Buchstaben 4 , ö , 0 usw.

Sicherheitssprengstoff der Gütt -.
lerschen Pulverfabriken.

Siegenit und Wetter - Siegenite,
auch mit den angehängten Zahlen I,
II, III.

Gesteins - Siegenit , auch mit ange¬
hängten Zahlen Buchstaben.

Kohlen - Siegenit.
Teutonit.
Thornit.
Titanit III , IV, V, 6.

Tunnelit , auch mit den anqehänqten
Zahlen I, II, III usw.

Walsroder - Sicherheitssprengstoff,
mit den angehängten Buchstaben V
L, 6 usw.

Per -Walsroder auch mit angehängten
Buchstaben oder Zahlen.

Wetter -Walsroder , auch mit den an¬
gehängten Zahlen I , II, III usw.

Wetter -Walsroder , mit den ange¬
hängten Buchstaben .4., ö , 0 usw.

Westfalit und Westfalit 4,.
Westfalit I und II , auch Perwestfalit

1 und II, auch mit angehängten Buch¬
staben 4 ., 6 , 0 usw.

Gelatine -Westfalit . .
Gelatine -Westfalit III, IV usw.
Gesteins -Westfalit ö.
Gesteins -Westfalit 6, auch mit den

angehängten Zahlen I, II, III usw.
Kohlen -Westfalir , Gesteins -West¬

falit oder Salz -Westfalit mit den
angehängten Zahlen I, II, III usw.
Wetkerwestsatil , auch mit den an¬
gehängten Zahlen I, II, III usw. und
den Buchstaben 4 , L, 6 usw.

Neuwestfalit , auch Gesteins -West¬
falit , mit den angehängten Buchstaben^ w lv Mm

b) Organische Nitrokörper von der
in Anlage 6 zur Eisenbahn -Verkehrsordnung
unter b der 1. Gruppe der Sprengmittel
bezeichneten Art , nämlich:

«) In Wasser unlöslich , keine explo¬
siven Salze bildend:

Trinitrotoluol , auch im Gemenge
mit Dinitrotoluol , Terpentin und
höchstens 0,s Prozent Kollodium¬
wolle (Plastrotyl ), ferner soge¬
nanntes flüssiges Trinitrotoluol
und plastisches Trinitrotoluol,

Trinitroanisol,
Trinitroxylol,
Trinitromesitylen,
Trinitropseudokumol,
Trinitrobenzol,
Trinitrochlorbenzol,
Trinitroanilin,
Trinitronaphthalin,
Tetranitronaphthalin,
Hexanitrodiphenylamin,
Hexanitro diph enylsulfid.

ist Diese organischen Nitrokörper und Gemenge
aus solchen müssen in starke, dichte, sicher ver¬
schlossene Holzbehälter fest verpackt sein. Statt der
Holzbehälter können auch sogenannte amerikanische
Pappefüsser verwendet werden. Das sogenannte
flüssige Trinitrotoluol dark außer in starke, dichte,sicher verschlosseneHolzbehälter auch in eiserne Be¬
hälter verpackt sein ; diese müssen einen völlig dichten
Verschluß haben , der im Falle eines Brandes dem
Drucke der im Innern des Behälters sich entwickelnden
Gase nachgibt . Mit Wasser oder mit Wasser und
Melasse genaschte Pikrinsäure (Silvit ) ist nach den
Vorschriften für Ammonsalpetersprengstoffe zu ver¬
packen.

(2) Die Behälter müssen die deutliche Aufschrift
„Nitrokörper , 1. Gruppe . Explosiv " tragen, der
den Stoffen unter mit dem Zusatz „In Wasser
löslich ".



Verladungsvorschriften

(Siehe S . 3 und 5.)



Güterverzeichnis.

K) In Wasser löslich:

Pikrinsäure , auch mit Wasser bis

zu 5 O/o oder mit Wasser bis zu

4,50/0 und 1,6 «/o Melasse (Silvit

.4, auch mit angehängten Buch-

staben Zahlen ),

Trinitrokresol,
Trinitronaphthol,
Tetranitronaphthol,

alle diese Stoffe (« und F) auch im

Gemenge miteinander oder mit anderen

aromatischen Nitrokörpern , die keine

Sprengstoffe im Sinne des ß 64 der

Eisenbahnverkehrsordnung
find, wie

z. B . Mononitrotoluol.

0) Nitrozellulose *) (Schießbaumwolle,

Kollodiumwolle ), sofern sie den Stabilitäts¬

anforderungen für den Versand auf deutschen

Eisenbahnen genügt, und zwar:

a) Schießbaumwolle in Flockenform

und Kollodiumwolle , auch ungepreßt

mit mindestens 25 Prozent Waffer¬

oder Alkoholgehalt (75 Teile Trocken¬

stoff und 25 Teile Flüssigkeit),

/3) SchießbaumwolleundKollodiumwolle,
gepreßt , mit mindestens 15 Prozent

Wassergehalt (85 Teile Trockenstoff

und 16 Teile Wasser) (vgl. auch
3. Gruppe unter b).

Verpackung.

Zu L. Die Verpackung der wasserlöslichen

Nitrokörper mutz wasserdicht sein, es darf dabei

aber kein Blei verwendet werden.

.. (-) Nitrozellulose in Flockcnsorm, auch „„gepreßt,

mit mindestens 26 Prozent Wasser- oder Alkohol¬

gehalt (a ), und gepreßte Nitrozellulose mit »unbestellt.

16 Prozent Wassergehalt
müssen Wasser- bzw.

alkoholdicht in starke , dichte, sicher verschlossene Holz¬

behälter oder in innen verzinkte (verbleite ) Eisen¬

fässer mit einen , dichten Verschluß , der einem etwaige»

inneren Drucke nachgibt , fest verpackt sein Statt

der Holzbehälter können auch sogenannte amerikmnM

Pappefässer verwendet werden.

(s) Die Behälter müssen die deutliche AufMM

«Nasse Nitrozellulose . 1. Gruppe . Explosiv " iragen-

—-

6) Nachstehende schwarzpulverähn¬

liche , handhabungssichere
Spreng¬

stoffe , sofern sie in allgemeinen Eigen¬

schaften und Zusammensetzung den Anforde¬

rungen der Anlage 6 der Eisenbahn -Ver¬

kehrsordnung unter cl der 1. Gruppe der

Sprengmittel entsprechen:
Cahücit.

Luxemburger Sicherheitspulver.

Petroklastit (Haloklastit) , auch mit den

angehängten Zahlen I, II, lll usw.
Praeposit.
Raschit.

Rosenheimer Sicherheitsspreng¬pulver.

Rotpulver auch mit den angehängten
Zahlen I, II , III usw.

Sicherheitssprengpulver
der Ber¬

einigten Cöln-Rottweiler Pulver¬
fabriken.

Sprengsalpeter.
Freiberger Sprengsalpeter.

. . ^ G Diese schwarzpiilverähnlichen
, hmidbulmiigs-

sicheren Sprengstoffe müssen wie die Amiiwn-

salpetersprengstoffe
n verpackt sein. Mir Praeposit

ist cm Stelle der Verpackungin Patronen auch

Verpackung tu Büchsen auch Weißblech mit dicht

schließendemDecket zugelassen. Jede Büche daN

höchstens S Praeposit enthalten und ist m wü¬

tiges Packpapier völlig einzuwickeln. Höchte»--

10 Büchsen sind in einen starten , dichten, HHHs

schlossenen Holzbehälter so einzuseßen , Laßd >e/w

der Büchsen durch den Behälter in ihrer Lage di-ran

aus festgehalten werden . Die HohöehWer p»d duE

rüstige Zwischenwände , die aneinander und pm » ^

mit E Veymwr vi^c .

Nageln»" ^ »»t dem Deckel- d-iici

teilen, daß^st» ^ ^^ "Esen, -crartig

3 Bucks?» n « ^wer Abteilung nicht mehr al-,-

Stelle d->»- Ferner sind bei Praeposit a»

Patronenbll^ ^ daraffm oder Zeresin getrmckw

vorschris/" ,-? °" / vgl. Ziff. st) der BerMckuiM-

Hüllen a„8^ ckmmonsalpcterspEgsiastc
) drckne

Mrs RaME ^ .rsamentpapier zugelassen. Patronen

hergestelltauch
 mittels Pergamentpap'er

seim ö m Pappküsten zn Paketen verewigt

Sprenom>̂ ""^ " Rosenheimer Sicherheit-.'-

^
gestelll̂ ^ ^ surfen ans Pergamentpapier her-

-welu, nicht unter die Borî ^ ent Alkoholgehalt, dessenBestanddurch

schristen für Sprengstosse. Sie ist tote Alkohol
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! 3. iV 1. cj. 2 . s , b. 10

Güterverzeichnis.

Löwenpulver . (Kastroper Spreng¬

salpeter ) , auch mit angehängten Buch¬
staben oder Zahlen,

Kriewalder Sprengsalpeter.

2. Gruppe.

a) Organische Nitrokörper , vergl.

auch 1. Gruppe unter b, nasse , von

der in Anlage 6 zur Eisenbahn -Verkehrs-

ordnung unter a « und -I der 2. Gruppe
der Sprengmittel bezeichneten Art.

Verpackung.

b) Nachstehende Chlorat - und Per-

chloratsprengstosfe , sosern sie in allge¬

meinen Eigenschaften und Zusammensetzung
den Anforderungen der Anlage 0 der

Eisenbahn -Verkehrsordnung unter b der

2 . Gruppe der Sprengmittel entsprechen:

Albit , Gesteins -Albit , auch mit den

angehängten Zahlen l, II usw. oder den

Buchstaben usw.

Wetter -Albit , Kohlen -Albit , auch

i mit den angehängten Zahlen I, II usw.

oder den Buchstaben V 6 usw.
Alkalsit I.
Alkalsit II.

Barbarit , mit den angehängten Zahlen
I , II, III usw.

Gelatine -Barbarit.
Bomlit l, II , III.
Lheddit.

Chloratbaldurit , auch mit angehängten
Buchstaben oder Zahlen.

Ehloratzite , (Wetter -, Kohle -Chlo-

ratzite ) auch mit den angehängten
Zahlen I , II, III usw.

- Ehlorcahücit.
Halalite , auch Wetter -, Kohlen -, oder

Gesteins -Halalite , auch mit den an¬

gehängten Zahlen l, II , III usw.

Hammonit , auch mit angehängten Zah¬
len oder Buchstaben.

Helagon.
Helit.

-Kiwit , mit den angehängten Zahlen I,
II , III und IV.

Gesteins -Koronit sowie»Gesteins -Fa-

vorit , auch mit angehängten Buch¬
staben oder Zahlen.

Gesteins -Koronit I.
Gesteins -Koronit 8.

Gesteins -Koronit V, auch mit an¬

gehängten Zahlen.

verpackt werden. Der Inhalt eines Behälters darf

höchstens 25 betragen.

Patronen und Pakete mit Sicherheits-Spreng¬

pulver der Bereinigten Cöln-Rottweiler Pulver¬

fabriken dürfen aus Pergamentpapier hergestellt sein.

(2) Die Aufschrift auf den Packgefätzen hat zu

lauten : „ Schwarzpulverühnliche handhabungssichere

Sprengstoffe (Name). 1. Gruppe. Explosiv".

(>) Diese mit Wasser angefeuchtetenNitrokörper

sind in haltbare Holzbehälter mit Zinkblecheinsatz,

die zwischen Deckel und oberem Rande eine Gummi¬

dichtung besitzen, zu verpacken. Für die in Wasser

löslichen nassen Nitrokörper (In ^ 2a st der Eisen¬

bahn -Verkehrsordnung ) mutz der Einsatz ans einem

Stoff (z. B . Ton) bestehen, der mit den nassen

Nitrokörpern keine Verbindung bildet.

(2) Der Inhalt eines Behälters darf höchstens

2ö leg betragen.
(s) Die Behälter müssen die deutliche nnd halt¬

bare Aufschrift „Nasse Nitrokörper. 2. Gruppe.

Explosiv " trage ».
(1) Diese Chlorat - und Perchloratsprengstoffe

müssen patroniert sein. Die Patronen müssen mit

Paraffin oder Zeresin überzogen oder in paraf¬

finiertes oder zeresimertes Papier Ungeschlagen und

durch eine feste Umhüllung von Papier zu Paketen

bis 2 V2 Gewicht vereinigt sein; bei Medziankitl

und Barbarit I, li , ill usw. darf anstatt des

paraffinierten (zerssinierten ) Überzugs oder anstatt

des paraffinierten (zeresrnierten) Umschlags eme

Umhüllung aus gut geleimtem Papier treten. Pie

Pakete müssen in starke, dichte, sicher verschlossene

Holzbehälter fest verpackt sein. In dem Behälter

etwa leerbleibende Räume müssen mit geeigneten

Verpackungsstoffen derart ausgesüüt sein, dag die

Pakete sich nicht bewegen können. Zum Zu>a»imen-

sügen der Wände der Behälter verwendete esten

Nägel müssen verzinkt sein. , -

(s) Der Inhalt eines Behälters darf höchste-

25 kA betragen . . ,

(s) Die Behälter müssen die deutliche ^ ustw '

„Chloratsprengstoff (Name)" oder „Perchlorcchp 8-

floss (Name). 2. Gruppe . Explosiv " tragen.

Kohlen -Koronit sowie Kohlen -s?a-

vorit , auch mit augehcmgten Zahlen-

Kohlen -Perchloratzit und Gesteins-

Perchloratzit , auch mit angehängten

Buchstaben oder Zahlen.
I- 6 Pulver , auch mit angehängten

Buchstaben oder Zahlen.
Mercurit 1, auch mit angehängten Buch¬

staben.
Mercurit 2, auch mit angehängten Buch"

staben.
Miedziankit I, Egelit , Kieselbacher

Chloratsprengstoff und klrnit.

Wetter -Miedziankit D HI

Naphthalit , Gesteins - und Wetter-

Naphthalit , auch mit angehängten

Buchstaben oder Zahlen.
Peragon.
Per -Aftralit , Per -Donarit , Per -Ai-

valit , Per -Romperit , Per -mhe-
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Güterverzeichms. Verpackung.

nanit , Per -Fulminal , Per -Do-
minit , Per -Tremonit , Per -Alum-
nit , auch mit angehängten Zahlen oder
Buchstaben.

Gesteins - oder Wetter - Perchlora -
tzit ? .

Perchlorit - oder Wetter -Perchlorit,
auch mit angehängten Buchstaben oder
Zahlen.

Perdorfit , Gesteins - und Kohlen-
Perdorfit.

Perilit.
Perkalit.
Perkoronit oder Wetter -Perkoronit,

auch mit angehängten Buchstaben oder
Zahlen.

Perkoronit u, b, o usw., auch mit an¬
gehängten Zahlen.

Gesteins -Permonit , Permonit l.
Wetter -Permonit , Permonit II.
Permonit kV sowie Gesteins -Leonit.
Persagite und Wetter -Persagite,

auch mit den angehängten Zahlen I,

o) Nitrierte Chlorhydrine.

<t) Triplastit von der in Anlage 0
der Eisenbahn-Verkehrsordnung unter cl der
2 . Gruppe der Sprengmittel vorgeschriebenen
Zusammensetzung.

3. Gruppe.
u) OrganischeNitrokörper und Ge¬

menge von solchen, von der in Anlage 0
zur Eisenbahn -Verkehrsordnung unter a, «
und ch der 3. Gruppe der Sprengmittel be-

^ ^ ^ NitrozelIulose (Schießbaumwolle,
Kollodiumwolle ), sofern sie den Stabilitäts¬
anforderungen (E.V.O .) genügt , und zwar:

cr) SchießbaumwolleundKollodiumwolle,
ungepreßt , mit mindestens 15 Pro¬
zent Wassergehalt (85 Teile Trocken¬
stoff und 16 Teile Wasser, vgl . auch
1. Gruppe unter o, «, /i).

/3) Gemahlene Schießbaumwolle , auch
mit Zusatz von 30 bis 50 Prozent Kali¬
oder Barytsalpeter in Patronensorm
gepreßt , mit einemParasfinüberzuge.

(Siehe S . 10.)

II, lll usw. oder mit den angehängten
Buchstaben II, 0 usw.

Ammonpersagite . und Perwestfalite -
mit den angehängten Zahlen I, II, III
usw. oder mit den angehängten Buch- ^
staben tV, ll , 6 usw.

Persalit.
Wetter -Persalit , Gesteins -Persalit,

Kohlen -Persalit , auch mit ange¬
hängten Buchstaben oder Zahlen, so¬
wie Neu -Leonit.

Petrolit mit den angehängten Zahlen I,
II, III usw.

Plessit.
Wetter -Plessit III.
Chlorat -Rivalit.
Silesia sowie Markanit , mit den an¬

gehängten Buchstaben .4, II, 6 usw.
Wilhelmit , Kohlen -, Wetter -Wil-

helmit , auch mit den angehängten
Zahlen I, II, III usw.

Yonckit I, II, III . :

Chlorhydrine sind in starke, dicht
lchlo,Me Metallgcfüße zn verpacken, die mir

, , thres Fasstmgsrnmns gefüllt sein und nicht
i r als 25 Kg- nitrierte Chlorhydrine enthalten
r Gefäß ist einzeln in einen starkenwlzoeyalter mit Sagemehl so einzusetzen, daß es

oerall von einer mindestens 10 ein starken Schicht
rs Verpackungsstoffs umgeben ist.

(s) Die Anfschrift des Holzbehälters hat zu lauten:
Nitriertes Chlorhydriu . 2. Gruppe . Explosiv".

(0 Triplastit muß in starte, dichte, sicher ver-
hloffene Holzbehälter fest verpackt sein. Statt der
olzbehälter können auch sogenannte amerikanische
appesüsser verwendet werden.

G Der Inhalt eines Behälters darf höchstens
1 kA betragerr.

(s) Die Behälter instssen die deutliche, haltbare
ufschrift tragen : „SprengstoffTriplastit . 2.Gruppe.
xplosiv ".

Diese organischen Nitrokörper und Gemenge von
lchen find wie die organischen Nitrokörper der
Gruppe (b) zu perpacken; die Aufschrift «M den

ehäliern hat zu kanten: „Nitrokörper. 3. Gruppe.
xplosiv ".

(>) Schießbaumwolle und .Kollodiumwollel«)
üfsen wasserdicht in haltbare ' Holzbehalter,
ine eisernen Reifen oder Bänder habe», w i i
wpackt sein, daß der Inhalt sich nicht rmben la w
nßer den Holzbehältern sind mich ,ogcnmime
nerikanische Pappefässer zulässig. Die stMle
lrfen nicht mit eisernen Nägeln peqchlope i

<s) Mit Paraffin überzogene Patronen
ine Zusatz von 30 bis 50 Prozent sta -
arytsnlpeter sich sind vor dein E-nlegm ' -
ilter durch festes llnischlagpapicr ,,u 1-

Behälter -ilnffen die de» «rist:
ritrozellillose. 3. Gruppe. Explosto tragen.
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Güterverzeichnis. Verpackung.

e) Chlorat - und Perchloratspreng¬
stoffe von der in Anlage 6 der Eisenbahn-
Verkehrsordnung unter e der 3. Gruppe der
Sprengmittel vorgesehenen Art und Zu¬
sammensetzung. Hierzu gehören insbesondere:

Alkalsite sowie Orkanit I, ll , lll usw.
Cheddit I.
Kinetit.
Permonite.
Permonit , sogenanntes englisches.
Silesia I.

6) Schwarzpulver und schwarz¬
pulverähnliche Gemenge von der in
Anlage E der Eisenbahn-Verkehrsordnung
unter 6 der 3. Gruppe der Sprengmittel
bezeichneten Art.

(i) Diese Chlorat - und Perchloratsprengstoffesind-
wie die gleichen Stoffe der 2. Gruppe zu verpacken.

(s) Der Inhalt eines Behälters darf höchstens.
26 betragen.

(s) Die Behälter müssen eine den Inhalt deutlich¬
kennzeichnende Aufschrift: „Cloratsprengstoff(Name)"
oder „Perchloratsprengstoff (Name). 8. Gruppe.
Explosiv " tragen.

(i) Diese Schwarzpulver und schwarzpulverähn¬
lichen Sprengstoffe müssen in haltbare , dichte, sicher-
verschlossene Holzbehälter fest verpackt sein, die das
Verstreuen und Verstauben des Inhalts sicher ver¬
hindern . Auch sogenannte amerikanische Pappefässer
sind zulässig. Die Behälter dürfen keine eisernen
Nägel , Schrauben oder sonstige eisernen Befesti--

gungsmittel (Reisen. Bänder oder dergleichen) haben . Auch metallene Packgef-iße (mn
Ausnahme von eisernen) sind zulässig , wenn ihr Verschluß zwar völlig dicht ist, jedoch
im Falle eines Brandes dem Drucke der sich im Innern entwickelnden Pulvergase nach¬
geben kann.

(2) Vor der Verpackung in Holzbehälter muß loses Korripulver in dichte, haltbare
Säcke, Mchlpulver in stederbeutel geschüttet werden. .

Zur Ausfuhr über See bestimmtes Kornpulver in dichten Fässern brs höchstens
10 kg Inhalt braucht nicht zuvor in Säcke geschüttet zu sein.

(s) Das Rohgewicht eines Behälters darf höchstens 00  Ü8 betragen.
(4) Die Behälter müssen die deutliche, gedruckte oder schablonierte Anfschrttr: ,,spr«g-

pnlver . 3. Gruppe . Explosiv " tragen.

o) Dynamits und dynamitähnliche
Sprengstoffe aus einer zu ihrer Her¬
stellung berechtigten deutschen oder aus
einer zum Versand auf deutschen Bahnen
besonders ermächtigten ausländischen Fabrik.
Sie dürfen nicht gefährlicher sein als Spreng¬
gelatine oder Gurdynamit.

Hierzu gehören insbesondere —vorbehalt¬
lich der den Bestimmungen der Anlage 6 der
Eisenbahn -Verkehrsordnung unter o der
3. Gruppe der Sprengmittel entsprechenden
Zusammensetzung:

Cosilit . '
Extra - Gummidynamit , Winter¬

dynamit I und ll — auch belgisches
Winterdynamit genannt —.

Gelatinedynamit.
Gurdynamit.
Schwergefrierbare Dynamite.
Sicherheits -Gallerte - Dynamits.
Wettersichere Gelatinedynamite mit

den angefügten Zahlen I, ll , lll usw.
Fördite , gelatinöse und nicht gelatinöse

Kohlenfördite.

k) Nicht handhabungssichere (d. h.
den Bedingungen der 1. Gruppe a nicht
entsprechende) Ammoniaksalpeterspreng¬
stoffe von der in Anlage 6 zur Eisenbahn-
Verkehrsordnung unter t der 3. Gruppe der
Sprengmittel bezeichneten Art , insbesondere

(>) Dynamite und dynamitähnliche Sprengstofferr-" nMrmneot sein. Tie Patronen , zu deren
geöltes «wohl aber

daß

müssen patromert sein. Tie Patt-
Hülsen kein gefettetes oder geölt . ,
paraffiniertes ) Papier verwendet sein darf , müssen
durch festes Umschlagpapier zu Paketen vereinigt
sein. Die Pakete sind mit einer wasserdichten
Umhüllung, z. B. von Wachstuch. Gnmmi oder
geeigneten paraffinierten oder zeresiniertenSt >Een
(nicht aber von Pergamentpapier ) , in starke, k
sicher verschlossene Holzbehälter , Sie keine eis
Reisen oder Bänder haben, so fest emzuseyen,
sie sich nicht verschieben können.

(s) Das Rohgewicht der Behälter darf höchstens
85 KZ betragen.

(s) Die Behälter müssen die deutliche, gedruckte
oder schablonierte Aufschrift: „Dvnmuitpalroncn
usw. 3. Gruppe . Explosiv " sowie die Bezeichnung
des Ursprungsorts (Fabrikmarke) tragen.

Gesilit , mit oder ohne die Zahlen I, il
und lll.

Karbonite.
Nobelit.
Salite und

dynamite.
Sprenggelatine.
Tremonit , auch Tremonit , - -

ohne die angefügten Zahlen I, li,

Für (diese Ammonsalpetersprengstoffe gelwn dm
vorstehend für Dynamit gegebenen Vcrpacki g
Vorschriften (>) bis (s).

Wittenberger Wetter

8 mit oder
III.
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Gütervcrzeichni ^.

Gelaiine -Rompcriie , auch mit den

angehängten Buchstaben si, !si 6 usw.
Lig-nosit II.

Proben anderer , neuer Spreng¬
stoffe bis zum Gewichte von 15 kA bei

Aufgabe an amtlich anerkannte Prüfungs¬
stellen des In - und Auslandes zur Unter¬

suchung, soweit sie nicht gefährlicher sind
als Sprenggelatine oder Gurdynamit.

Verpackung.

ft) Diese Sprcngstoffproben müssen nach den

Vorschriften s>) und >2) für Dhnamite (vgl. e) ver¬
packt sein.

(s) Die Behälter müssen die deutliche, haltbare

Aufschrift„Sprengstoffproben . 3. Gruppe. Explosiv"
tragen *).

_, ^ rjrn oer Anlage

6 der Eisenbahn -Verkehrsordnung
unter la II, 1. Gruppe , entsprechen.

II. Schießmittel.
1. Gruppe.

Nauchschwache gelatinierte Nitro-

zellulosepulver und nitroglyzerin¬
haltige Nitrozellulosepulver — auch
in Form von Kartuschen soweit

sie den Anforderungen der Anlage
^ r-rc- > - - isorduung

itsprechen.

2. Gruppe.

Rauchschwache gelatinierte Nitro¬

zellulosepulver und nitroglyzerin¬
haltige Nitrozellulosepulver , die

den Anforderungen für die Pulver
der 1. Gruppe nicht entsprechen.

Rauchschwache , nicht gelatinierte
Nitrozellulosepulver (sogenannte
Mischpulver ).

Schwarzpulver (gepreßt oder gekörnt
und ähnliche für Schießzwecke ge
eignete Pulver.

a) Für die 1. und 8. Gruppe gemeinsam.

Die Schiesznnttel — auch in Form von Kar¬

tuschen - müssen fest in haltbare Holzbehälter ver¬

packt sein, deren Fugen so gedichtet sind, Laß kein

Ausstreuen stattfiuden kann. Auch sogenannte ameri¬

kanische Pappesässer sind zulässig. Die Behälter

dürfen keine eisernen Nägel , Schrauben oder sonstigen

eisernen Befestigimgsmittcl (Reifen, Bänder over

dergl .) haben . Metallene Packgefäße(niit Ausnahme

von eisernen) sind zulässig, wenn sie völlig dicht und

nachgiebig genug sind, um die Entstehung eines eine

Detonation bedingenden Jnnendrncks zu verhindern.

b) Für die 1. Gruppe.

Die Holzbehälter und metallenen Gefäße müssen

die deutliche und haltbare Aufschrift„Rauchschwaches

Pulver . 1. Gruppe . Explosiv " tragen.

^uud Pulverfäden
d ^ raus hergestellte Fabrikate.

v) Für die 2. Gruppe,

ft) Loses Kornpulver muß vor der Verpackung in

Tonnen oder Kisten in haltbare dichte Säcke ge¬

schüttet sein. Zur Ausfuhr über See besiininnes

Kornpulder in dichten Fässern bis höchstens Nl I:L

Inhalt braucht nicht zuvor in Säcke geschiittek

- zu sein. Zum Verpacken von prismatischem Pulver

in einzelnen Stücken sind starke, dichte, sicker

verschlossene Holzbehälter zu verwenden. Die Wände

müssen dn,,r> Behälter müssen gezinkt, Boden und Teckel

Innerhalb hölzerne Nägel oder durch Msssingschranbcn gut befestigt fein,

von Flu Behälters müssen sich zur Fest egnng - er Pulver-Prismen zwei Platten

andere e" iem ähnlichen elastischen Stoffe , die eine an einer Kopfwand, die

oere 'Er dem Deckel, befinden.

Kartick̂ ^ eines Behälters darf höchstens 90 LZ- betragen. Einzelne

Kartuschen dürfen ein höheres Gewicht

vulv»-^ BelMer müssen die deutliche, gedruckte oder schnblomerte Aufschrift„Schieß¬

pulver. 2. Gruppe. Explosiv" tragen.

ck) Ausnahmen von den Vorschriften unter n und 0 für Vch-eßinittcl

der 2. Gruppe in Mengen von höchstens 200 Gewicht.

müssen in dichte Beutel gefüllt sein, die das Verstaube-! A'-sststi-en

! Die Beutel müssen rn MetallbMen nmwackt sein, deren BerschluL

den B ^ ^ ^ lle eines Brandes dem Drucke der sich im Kmerm entwickeln-

den Pulvergaie nachgeben kann. Das Schießmittel in iedem Beutel darf hasten * ll-

dre dam,t beschickte Hülse höchstens 1,- lr§ wiegen Gut durchgelatimerte Pn b ndn

äebckm ^ r Fabrikate werden ohne Metallhülsen befördert, anch kan der

ei^ en m , nn (" fallen , wenn die zur Verpackung verwendeten Holzbehalter (vgl. A <-))

emei, Zmkblechemsatz haben . ^

als «n ^ ö Gewicht Pon patronierten Stoffen , die nickst

als Verglmchs-Donant (siehe 4̂ l . Grpppe » in der Anlage 6 der ElscnLalln-Vclkehr,

ordnung ), tonnen auch in nachstehender Verpackung angenomnien werden: Pa

starLer Holzkiste. Diese in Übertiste . 6 em Abstand Zwychen den ^

M>nenki,ts und Überliste mit Kieselgur oder Sagemehl ausgefüllt . Beze-chmwg statt

»o- Gruppe " „l . Gruppe ".
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In . 0 . i b t , 2. s , b, 3. N. k«

Güterverzeichnis. Verpackung.

! "deOdaraus^ herqeftellten'̂ 3̂ staubsicheren Beutel mit Pulberfädei,- Leerer Raum muff mit munen in haltbare Holzbehälter verpackt sein
j daß jedes Schlottern während "der ^ pmünigsstoffeii so fest ausgefüllt werden,' (e) In einein Bewrderimg ausgeschlossen ist.
: mit anderen explosiv nssohiaeiVR/ff ^ ^ sterschledenartige Schießmittel, noch Schießmittelst) Die Behälter ^ Stochen znpnmnengepackt sein.
- verzinkt sind Die Bek tri ^ r'^rch eiserne Nagel Perschlossen sein, wenn diese gut
' dem Zusage ' (AvlMn « dm Inhalt deutlich kennzeichnendeAufschrift miteinem auf Zwei Außerdem sind sie mit einem Plombenverschluß oder mit

mit einem üb̂ r ^ cketn«b^ ^es Deckels angebrachten Siegel (Abdruck der Marke) oder^ und ^oande geklebten, dicSchutzmarke enthaltendenZeichen zu versehen.

0 . Andere explosionsfähige Stoffe
Explosionsfähige , nicht selbstentzünd -

liche chemische Produkte , die nicht
unter und L aufgeführt sind,
soweit sie den Prüfungsbedingungen der
Anlage 0 der Eisenbahn -Verkehrsordnung
unter la 0 genügt haben . Mechanische
Gemenge explosiver Natur sind nicht
zu diesen Stoffen zu rechnen.

(Ü Zur Verpackung dieser Stoffe sind haltbare,
drchte, sicher verschlossene Behälter zu verwenden,
die das Verstreuen , Verstauben oder Auslaufen der-
Jnhalts sicher verhindern.

Ü) Die Behälter müssen die deutliche, haltbare
Aufschrift tragen : „Explosionsfähige, nicht selbst¬
entzündliche chemische Produkte".

Ib. Munition.
Zur Beförderung sind zugelassen:

1 . Leucht - und Signalmittel.
Raketen und geladene Raketen¬

hülsen für Zwecke des Krieges
oder des Rettungswesens mit
Treibsatz von so stark verdichtetem
Kornpulver , daß er beim Abbrennen
nicht mehr explodiert (wegen an¬
derer Leucht- und Signalmittel vgl.
Io Ziffer 3a und Ziffer 4 ; wegen
Signalfeuerwerks vgl . Ziffer 8) .

mr-

2 . Zündschnüre ohne Zünder.
a) Schnellzündschnüre (Zündschnüre

aus dickem Schlauche mit Schwarz¬
pulverseele von großem Querschnitt
od r̂ mit Seele aus nitrierten Baum-
wollfäden ) .

b) Momentzündschnüre (dünnwandige
Metallröhren von geringem Querschnitt
mit Seele aus Sprengstoffen von nicht
größerer Gefährlichkeit als reine Pikrin¬
säure, oder gesponnene Schyüre von
geringem Querschnitt mit einer Seele
aus abgestumpftem Knallsatz von nicht
größerer Gefährlichkeit als Schwarz¬
pulver ) .

3 . Nichtsprengkrästige Zündungen
(Zündungen , die weder durch
Sprengkapseln noch infolge son¬
stiger Einrichtungen eine brisante
Wirkung äußern ).
a) Zündhütchen für Schußwaffen

(Metallhütchen mit sestsitzendem
Zündsatz) .

(-) Diese Leucht- und Signalmittel sind zu
ken in HolKsten von mindestens 18 mm

starke, deren Wände gezinkt und deren Bödeu»m
Deckel durch Messingschranben oder verzinnte eistwc' ' " ' " " Die Behälter müsst"Schrauben Hut befestigt sind. -rn>- .
im Innern mit gutem,' zähem Papier vollstMW
ausgelegt sein.

(2) Höchstes Rohgewicht eines Behälters Müss-
(P Die Anzündestelle muß so verwahrt M^ Satzes ausgeschlossen ist,° "nd in du,

BewepiW
daß ein Ansstrenen des Satzes au gl

st) Die Leucht- und Signalmittelst) Lue x-eiiM - um, ^ .
Behälter dergestalt einzubetten, daß jede
bei der Beförderung verhindert ist.

st) Die Behälter müssen die Aufschrift Pullst)
„Leuchtmittel " oder „Signalmittel Id . Munition-

st) Diese Zündschnüre ohne Zunder stststZ"
haltbare , dichte, sicher verschlosseneHolzbelMst
(Kisten oder Tonnen ) fest zu verpacken, die das
streuen oder Verstauben sicher verhindern >»>( mc
nicht ,nit eisernen Reifen oder Bünde« ve-'M"
sind. Statt der hölzernen Behälter können--»«
sogenannte amerikanische Pappefässer v-rwe-w
werden . Die Behälter dürfen nicht mit "bc
Nägeln verschlossen fein. , . »,c-

(s) Höchstgewicht der Zündschnüre
Halter 6vir§, höchstes Rohgewicht des Behalte-- ^

st) D -e Behälter muffen die deutliche und v
bare , auf rotem Papier gedruckte Anffchr'st -a"'
schnüre Id . Munition " tragen.

>-« ^ .7sr .NSsrLM-Holstässer
Säcke.

hölzerne Tonnen
oder sogenannte

amerikanische
Pappefässer

unter b;
bei elektrischen Zündern ohne

sprenglrästige Zündung un¬
ter o.
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(Siehe S . 3 und oh

Ib. Munition.

A.  Verladeschein.  ^1- Für jede Sendung von Munition ist ein besonderer Verladeschein auszustellen.
mt einem wenigstens 1 om breiten, roten Querstrich veisehen ist. Robälter2̂ In den Verladescheinen ist außer Anzahl, Gattung, Zeichen und Nummer der Behalt

Md die m der Spalt - °.s Aulichrift str dt-

aufzuführen mit dem Vermerke: „Nicht ^ an en er
und8 und Sprengstoffen zusammenzustauen. Siehe Verladungsvorschrs , Z II

^ Wegen Unterschrift und Erklärungen des Abladers siehe 8 " er Pokzei-V d u
Bei Munition unter Ziff. 7 hat der Ablader auch ^ beschem gen daß ^Munition befindlichen Spreng - und Schießmittel auf ^ ^e gute ^ esch ff y ^mgerbeständigkeit mit Erfolg geprüft, und daß ste m den Geschossen un y 1 l

B 3. 3. Ml - tz, l-tzt°- Sch
sprengträftiqer Zündungen der Ziff. 4 mit Sprengstoffen (tu) aus U )
leste abschlichbare Schottenabteilungenhat der Ablader außerdem zu be che^

>e unter B 3, U Absatz, letzter Satz gestellten Bedingungen ^ .die Verpactunglprengkrästiger Zündungen innegehalten sind, und daß die Zundung S
äuverschiffenden Sprengstoffen gehören-

N Verladung im allgemeinen.  :
^ Munition darf , abgesehen von den unter C behandelten Ausnahmen , nicht in Personen-
q befördert werden. / ' . , ^ wasserdichte" Z mq «nt-- D°ckm g°ichl°il-m» SIMM-« g-i°d-«

Lotten von den Maschinen, Verbrennungsmotoren Kchielraumen ^ E ^ ^ ugendersind. Die Räume dürfen keinenfalls durch die Nachbarschaf ^ A
L 'be auf längere Zeit über 46° erwärmr werde^^ tungen enthalten und müssen leicht zugänglich sein, so daß die Mun
Mayr ohne Aufenthalt entfernt werden kann.

' Munition darf nicht in derselben Schottenabteilung verstaut mit'
Zündwaren und Feuerwerkskörpern , Io mit Ausnahme der Sicherheitszunde

1.6 und des Signalfeuerwerks Io Ziff . 4,
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b)

Zündspiegel (Pappnäpfchen mit fest¬
sitzendem Zündsatz), und zwar:
Munitionszündspiegel , die höchstens
40mZ Zündsatz enthalten , und deren

überstehender Papprand mindestens
doppelt so hoch ist wie der Durch¬
messer des eingepreßten Zündsatzes.

Leere Patronenhülsen mit Zünd¬
vorrichtung für Schußwaffen,

o) Brandeln , Schlagröhren , Zünd¬
schrauben , elektrische Zünder
ohne sprengkräftige Zündung,
Sicherst ei tszündschnuranzünd er
(Hebelzünder ) , Schlagzünd¬
schrauben oder ähnliche Zün¬
dungen mit kleiner Zündladung
(z. B . Alzünder), die durch Reibung
oder Elektrizität zur Wirkung gebracht
werden.

ü) Gefchoßzünder ohne Spreng¬
kapseln oder Einrichtungen , die
eine brisante Wirkung Hervor¬
rufen . Zündmittel zu Geschoß-
züudern und dergl.

o) Platz - (Manöver -) Patronen für
Handfeuerwaffen.

4 . Sprengkräftige Zündungen.

a) Sprengkapseln (Sprengzündhütchen ).

Verpackung.

(p Vor dem Einlegen der Zündungen unter s
in die äußeren Behälter ist folgendes zu beachten:

1. Zündhütchen mit unbedeckter Zündsatzoberfläclie
sind bis zu 1000 Stück. Zündhütchen mit be¬
deckter Zündsatzobcrfläche bis zu öOOO Stück
tn Blechbehälter, steife Pappschachtelnoder
Holzkisten fest zn verpacken.

2. Mniiitionszmidspiegel sind bis zu 10Ü0 Stück
in steife Pappschachteln fest zu verpacke». Die
Schachteln müssen einen übergreifeuden Deckel
baben nnd sind gut zu verschnüren. Jede
Lüste darf höchstens 10 Schachteln enthalten
und muß innen mit einem 1 cm dicken Filze
misgelegt sein.

(ei Elektrische Zündköpfe ohne sprengkrüfticie
Zündung unter o sind vor dem Einlegen in die
äußeren Behälter bis zu höchstens 2000 Stück mil
reichlichen Mengen Sagemehl oder Holzmehl i»
Pappkasten mit Mittelwnnd zn verpacken. üO solcher
Pappknsten sind ans allen Seiten durch einen Kasten
aus fein gelochten! Eisenblech zu umschließe».
Zwischen diesem Blechkasten und der Holzliste muß
überall ein Zwischenraum von mindestens2 ew
vorhanden sein, der mit Talk oder Sägemehl fest
ausgesüllt ist.

(») Die Platz- (Manöver-) Patronen ist) sind vor
dem Einlegen in die äußeren Behälter fest m
Schachteln zu verpacken, die höchstens 10V Stuck
enthalten dürfen.

(st Höchstes Rohgewicht eines Behälters
mit Zündhütchen unter s . . . 2VVPL.
mit Zündungen unter o und ci. . lob (st

(st Die Behälter müssen die deutliche llusMM
„Nichtsprengkräftige Zündungen. 1b. Mumm»
tragen.

a) Sprengkaspeln.
«) Höchstens WOStück nillssen steheich neb-m

schüttenmĝ y" ^ ^ Aackt sein, daß echê Beweqnna -Öffnung uach' obchffn stark»

H Der ke ^^^ chlosseu ist. -oeivegnng der einzelnen Kapseln(auch bei Ec-

/'
und zwischen ihnen m,-ß mit trockenem

^ kapses, Gcwaür ^ s.̂ bseln, z. B. estw den ansgefliüt sein, wenn mchl

^ ^"sur bietet, daß der Svrc-nolm Âer abschließende innere Schiitz-

»u, ? Boden und die /- .. ^ ^ der Besordernng nicht gelockert wird.

daß ^ ^ uchptaiw, die inueren̂ ände^ dlechbehülters Essen mit einer

, . unmutelbare Berührrma der sc, ^ ĥulter mit Kartonpapier so bedeckt sein,

Die io gefüllten Bteckor -rt ^ dreugkachelnmir dem Bleche ausgeschlossen ist.

tapsem^ve der Deckel fest auf dei? Eg ^ einem haltbaren Poprerstreffen so zu

Vavic,- ^" ^ "dert wird. Je S BleOickZ !!̂ ult gepreßt und ein Schlottern der Spreng-
p-4 -cr zu einem Pakete zu vereiwa»? ^ 5 ' Umschlag ans starkem Pack-

ll) Die Pakete oder er r ^ ^oie Papp,chachtcl se/t einzulegen.

W-mcht̂ ^ ^ ^ eimn stackn ^Ns ka s"'- haltbare Holzkiste von mindestens 22 mw

Paket mi Innern der Behültm W cmznfchließen,- Laß möglichst keine

das eine Schachtel mtt eüiem̂ a ^ In jeder Schicht ist mindestens em
- -tatet oder die Schachtel ? ""? e zu umwinden̂ an diesem Bande mnß

/ ) Hohlraume in den Schwierigkeit heransgcnommen werden können.

- alles völlig trocken ^ Papier , Stroh . He-ß Werg, Holzwolle oder

wenn dieser aus Blech beitebl ? äst °uszustvpst «, worauf der Deckeldes Behälters,

oöm verzinnten Holzschrauben bef ft̂ t^ ^ er Hotz Mesüngschranben

b°rlw,d? r7,chrd ^ ist' Deckel den Inhalt so mederzuhalten hat. daß ein Schlottern
- - - - 4t m eine starte, dichte und mit Messingschrauben oder verzinnten

rkists von wenigstens mm Svand-

Überkiste muß Ms-ŝ
S« °h. Werg.

miro, rsr m erne Mrte , dichte mrd iirit ^ 20 mm .

Holzschrauben sicher zu verschließende hölzerne Überlrststvoist̂ zischen Behälter̂ u ^

stärke mit dem Deckel nach aufwärts einzulegen.

Holzwolle oder Hobelü "_ __ __

stiE?^ ,7̂ Überliste muß dl» vc "̂4ig trocken— fest ausgesüllt sein,

bes Pwmb̂ Ersw ? k."^ "̂ " "gtapselm Ib. Munition. Nicht

^"gebrachten Siesel oder init einem auf zwei Schmubentöpsen
- «»de geklebten, die Schutzmarke^ ^ Marke) oder mit einem über Deckel und

t ömarre enthaltenden Zeichen zu versehen.
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den in den Verladungsvorschriften zu Ick als entzündlich bezeichneten Gasen
und flüssiger Luft,

Stoffen, die in Berührung mit Wasser entzündliche oder die Verbrennung unter¬
stützende Gase entwickeln, Io,

selbstentzündlichen Stoffen , II , mit Ausnahme der vorschriftsmäßig verpackten
pyrophorischen Metalle (!I Ziff . 11),

brennbaren Flüssigkeiten jeder Art , (z. B . III),
Salpetersäure , Schwefelsäure und Gemischen daraus , V Ziff. Ift
sonstigen gefährlichen Gütern , VI.

Die sprengkräftigen Zündungen der Ziff. 4 außerdem nicht mit:
Sprengstoffen, la,
Brisanten Sprengladungen , Ziff. 5, ^
Geschützmunition, Handwurfmunition , Ziff . 7 und
Signalfeuerwerk , Ziff. 8. .
(Ausnahmen für Segelschiffe siehe hierunter .)

Mit anderen Gegenständen darf Munition zwar in einein Raume zusammengestaut
werden, sie muß aber durch eine geeignete Garnierung völlig getrennt und unmittelbar
zugänglich gehalten werden.

Auf Segelschiffen ohne feste abschließbare Schottenabteilungen dürfen .sprengkräftige
Zündungen der Ziff. 4 zusammen mit Munitionsgegenständen der Ziff. 6, 7 und 8
und mit Sprengstoffen (la .) befördert werden , wenn eine Trennung stattfindet derart,daß der eine Teil in einem unmittelbar unter einer Oberdecksluke fest und dicht her-
Mellten Raume, der andere Teil seitlich von diesem Raume in einem Abstande von
wenigstens 15 m von dessen nächstliegender Wand untergebracht wird . Ist eure solche
Verteilung nicht möglich, so ist wenigstens für Sprengstoffe und die zugehörigen
Sprengkapselnoder elektrischen Minenzündungen das Zusammenladen m demselben
Raume zulässig, wenn zwischen den Sprengstoffen und den Sprengkapseln oder elet-
^Ichen Minenzündungen ein Zwischenraum von mindestens 20 m vorhanden ich un
wenn weiter die Sprengkapseln und die elektrischen Minenzündungen derart verpackt

daß der Zwischenraum zwischen den Behältern der Sprengkapseln oder elektrischen
ftttnenzündungenund ihren Uberkisten statt 30 mm (vgl . Verpackungsvorschrift (3) zu
^ LT 4a und (6) zu Ib Ziff . 4b ) mindestens 12 ein beträgt und mit trockenem
Holzmehl oder Sägemehl fest ausgefüllt ist.

K ihren Räumen muß die Munition so gestaut werden , sie in ^
Achtung möglichst weit , mindestens aber 3 m von den - g . i r^ ^ eßlichAaumen entfernt bleibt , in denen Stoffe der unter 3 erwähnten Art (e sch b
-omikerkohlen) untergebracht sinln

« ! d-„ in d» V--l- dnngsv °r,chM zu Ic- als ^
L » brmnbmin NWKit -n d°i Klaffe UI M ld Md ^ L ^ ^ l
Munition überhaupt nur dann auf demselben Schiffe de Dampfschiffen min-
Mannten Stoffe in horizontal weit ^entfernten Abtei g ( ^ ^ untergebracht

durch die Maschinen- und Keffelraume kffiEn ) u Räume bei Ent-Md, das; eine unmittelbare Gefährdung der mit Munition beleg
Zündung der Gase oder Flüssigkeiten ausgeschlossen ist.

' AMW » E Mnmtw » sind !°st -u d°tzfi - «°g°nSch -u-« . Et -ln.
^ °ßen, Umkanten und Herabfallen aus oberen Lagen gesichert smo.

^ C. Ausnahmsweise Zulassung auf Personenschiffen.
^tvaffnekê ppsfendungen für im Ausland oder in den Schutzgebieten befindliche Teile deracht des Deutschen Reichs sowie andere Sendungen von

^widschnüren ohne Zünder (Ziff . 2),
Rat^ « ^ AErüftigen Zündungen (Ziff. 3) undneu für Handfeuerwaffen (Ziff . 6)
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(ft Eine Kiste darf nicht mehr als 20 kg Sprengsatz enthalten ; Kisten, deren Gewicht
26 übersteigt , müssen mit Handhaben oder Leisten versehen sein.

(e) Für Sprengkapseln , die zu höchstens 13 Stück in ausgebohrten Holzklötzchen ver¬
sandt werden , gelten die folgenden erleichterten Vorschriften. Die Bohrlöcher müssen
durch eine mindestens 2 mm dicke Wand voneinander getrennt sein und dürfen nur je
eine Sprengkapsel enthalten . Die Sprengkapseln sind in den Bohrlöchern unter Aus¬
füllung der Zwischenräume mit trockenem Sägemehl sicher festzulegen und durch einen
Schiebedeckel in ihrer Lage festzuhalten . Die die Sprengkapseln enthaltenden Holz¬
klötzchen sind mit einer etwa 1 mm dicken Umhüllung von Pappe zu umgeben. Die Einzel¬
verpackungen müssen nach Absatz (s) und / in eine haltbare Holzkiste von der dort
angegebenen Wanddicke und in der dort angegebenen Art verpackt sein. Diese Kiste ist
nach Absatz (ft erster Satz zu verschließen. Eine Überliste ist nicht erforderlich. Die
Verpackungsliste muß die Aufschrift tragen : „Sprengkapseln Ib ", „Nicht stürzen" und
einen Plombenverschluß nach Absatz (ft letzter Satz haben.

b) Minenzündungen , die durch Elek¬
trizität oder Reibung oder durch
Sicherheitszünder (vgl . Io Ziff . Iä)
zur Wirkung kommen.

b) Minenzündungen.
(ft Elektrische Zündungen mit kurzen D-älstm

oder festem Kopfe sind zu höchstens 100 Stück am¬
rechtstehend in starke Blechbehälter oder in starke
Pappschachteln zu verpacken. Im übrigen gelten die

— " Vorschriften unter a Abs. (ft und .(s).
- (s) Elektrische Zündungen an langen Guttaperchadrähten oder -bändern , an Wach»oray e

oder -bändern oder an einem Schafte aus getränkter Pappe sind zu höchstens 1"
in Pakete zu vereinigen . In einem Pakete dürfen höchstens 10 Stück zusammenge
sein. Die Zündungen müssen abwechselnd an das eine oder das andere Ende de, P
gelegt sein. Je höchstens 10 Pakete sind in starkes Papier einzuwrckeln, zu verM -mu
und in eine starke Holz- oder Blechkiste zu verpacken, in der sie mittels Heu, ^ 's
ähnlichen Stoffen — alles völlig trocken — gegen Verschiebung gesichert sem mu,,e-,.

(ft Elektrische Zündungen an Holzstäben find zu höchstens 100 Stuck m H z ^
, von mindestens 12 mm Deckel-, Boden- und Seitenwandstarke und m'udeMs ^ ^

Stirnwandstärke zu verpacken. Die Behälter müssen mindestens 80 ^ 6 . / -
die Zünder . An jeder Stirnwand muß die Hälfte der Zünder sicher besefi g s , ^

i kein Zünder d^ i anderen oder die Wandungen berühren kann und ledes cy y„ .Mcken.
! hindert ist. Höchstens 10 solcher Behälter sind m erne hölzerne Ubermte yU
> (ft Friktionszünder sind zu je höchstens 50 Stück m em Bunde z „ - ^ rklebung

Reiberdrahtende muß mit einer über die Reiberdrahtose steifenden P p ^ Papier
versehen sein. Die Bündel sind am Zünderkopfende in Holzwolle r - „gElime , un-

! einzuschlagen ; ihre umgebogenen Reiberdrahtenden Üsid zuerst m / sigM. Hierbei
gefüllte und dann in eine zweite mit Holzwolle gefüllte ^ aprerk PP mit den
mutz darauf gesehen werden , daß die Holzwolle nicht in unmrttel ^ ^ Hg,wer
Reiberdrähten kommen kann, damit der Reiberdraht beim He . ^Eissen werden
oder beim Abnehmen der Papierkappe nicht hangen bleiben ° ^ gezinkten
kann. Höchstens 20 Bündel sind in eine Kiste aus Mindestens - Holzwolle —
Brettern von der Länge der Zünder zu verpacken und mit P P
beides völlig trocken — gegen Verschiebung zu sichern «.zwitens 100 Stück in eine

(ft Zünder mit Sicherheitszündschnürer , (Io , Ziff . 10) Md M dEl ^ ^ sammen-
Holzkiste aus mindestens 12wm starken Brettern zu verpackendes Z ^ verschnürten
gerollt und höchstens 10 Zünder zu einem in starkes Papier emgeschlagn ^^ ^ n minde»ens
Pakete vereinigt . Die Pakete müssen unter sich und von den Kister ^ lstg rrocken-
20 mm abstehen und durch Hobelspäne , Holzwolle oder ^ 5 ? ,wammengepackt werden.
gegen Verschiebung gesichert sein . Höchstens 10 solcher Kisten dr f ? . ^ nannten Arte

(ft Die Behälter mit Minenzündungen der vorstehend
sind , wie unter u Abs. (ft für die Behälter von Sprengkapseln 0 zu
verschließen und nach n Abs. (ft bis (ft in Uberkfften zu p
lauten hat : „Minenzündungen Id - Mumtron . Nicht stürze« -

0) Spreugkr ^ -^ ^ ^

müssen gezinkt , Boden und ~> geschlopen
oder verzinnte eiserne Schrauve ^ , Zunb

den Holzkisten sind . aber Metall
Lungen mittels Einlagen « >s S ° , en
derart zu lagern, daß sie ,,„d gege
Kistenwänden mmdesten^ O Verwendung vmi
Bewegung gesichert s - ^ gtzkiste u>md I
Zinkblecheinsätzen uM d ^ ehr als 4 Kister

v) Geschoßzünder , in denen eine
Sprengkapsel und brisanter Spreng¬
stoff im Gewichte von höchstens 20 A
oder Einrichtungen für brisante
Zündung enthalten sind, ähnlich wie
sie durch Sprengkapsel und Spreng¬
stoff hervorgerufen wird (sogenannte
brisante Gefchoßzünder ohne
Detonatoren ) .

6) Zündladungen (gepreßte Körper
aus brisanten , nicht gefährlicher als
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dürfen unter Beachtung der Vorschriften B 2 bis 6 auch in Personenschiffen befördert

werden, sofern sie bei Überschreitung eines Gesamtgewichts von 200 in einer besonderen

Pulverkammer nntergebracht werden , die unmittelbar zugänglich und mit Vorrichtungen zu

ausgiebiger Bewässerung versehen sein muß.
Diese Beschränkung erstreckt sich nicht aus Sicherheitspatronen , das sind Zentralseuer-

Patronen für Handfeuerwaffen der unter 6 a und 6b bezeichnten Art sowie fertige für

Handfeuerwaffen bestimmte Zentralfeuerpappepatronen mit metallenem Boden , bei denen

die Hülfe anstatt eines metallenen Einsatzes eine bis zur Höhe der Pulverladung reichende

innere Verstärkung besitzt, das Pulver durch einen Pfropfen oder durch einen Spiegel ab¬

geschlossen und die Hülse so stark ist, daß ein Brechen bei der Beförderung ausgeschlossen

ist- Solche Patronen können auf Personenschiffen unter den gleichen Bedingungen wie aus

Frachtschiffen(B) befördert werden.
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reine Pikrinsäure sich verhaltenden
Sprengstoffen von höchstens 20 § Ge¬

wicht mit eingesetzter Sprengkapsel —
Sprengzündhütchen —).

s) Geladene
Torpedos

Gefechtspistolen
ohne Zünder.

für

Verschluß der HolzMen wie zu s Abs. (2) für

Sprengkapseln, Verpackung in Überlisten wie zu u

Abs. <s) bis (s) borgeschrieben, jedoch lichter Raum

zwischen Kisten und Überliste mindestens 106 nun.

Die Aufschrift der Kisten hat zu lauten : „Spreug-

krästigs Geichoßziinder. Ib " oder Zündladungen.
Ib. Munition . Nicht stürzen".

o) Geladene Gefechtspittolen für Torpedos
ohne Zünder

sind zu höchstens 10 Stück in Holzkisten aus

22 wm starken Brettern zu verpacken; die Kisten¬

wände müssen gezinkt, Boden und Deckel durch

Messing- oder verzinnte eiserne Schrauben verschlossen sein. Bei Verwendung von

Zinkblecheinsützen muß die Wandstärke der Kisten mindestens 17 inw betragen . In den

Behältern sind die Gefechtspistolen mittels Holzeinlagen derart zu lagern , daß sie unter

sich und von den Kistenwänden mindestens 20 war abstehen und gegen Verschiebung

gesichert sind. Mehr ats 5 Kisten dürfen nicht zusammengepackl werden. Verschluß der

Kisten wie zu a Abs. (s) für Sprengkapseln . Verpackung in Überkisten wie zu s Abs. ss)

bis st) vorgeschrieben, jedoch lichter Raum zwischen Kisten und Überkiste 100 wm,

Die Aufschrift der Überkisten hat zu lauten : „Geladene Gefechtspistolen für Torpedos.

Ib . Munition . Nicht stürzen ".

6. Brisante Sprengladungen für Ge¬

schosse, Torpedos und Minen,

ferner Sprengpatronen , Spreng-
büchsen und dergl ., Schrapnellgra¬
naten (Ziffer 7ns ) , Landmknen,
sämtlich ohne Zünder.

s) Sprengladungen aus reiner

Pikrinsäure , (gepreßte Pikrin-
säurekörper ),oder aus Sprengstoffen,
die sich bei der Prüfung nach
1. Gruppe b der Eisenbahn -Berkehrs-
orduung nicht gefährlicher als reine
Pikrinsäure erwiesen haben.

b) Petarden für Kuallhaltsignale
aus Eisenbahnen.

e) Schrapnellgranaten (Ziffer 7ns)
bis 7,8 vm Kaliber ohne Kammer-
Hülsen - und Bodenkammerladung
und ohne Zünder,

ä) Landminen , bei denen die Spreng-
stückfüllung — sestgelegt durch einen
Paraffineinguß — und der . Spreng¬
stoff — festes Trinitrotoluol — in

besonderen Kammern getrennt ge¬
halten sind. Die einzelne Mine darf
nicht mehr als 25 Sprengstoff , der
nicht gefährlicher sein darf als festes
Trinitrotoluol , enthalten.

6. Patronen für Handfeuerwaffen.

a) Fertige Metallpatronen mit
ausschließlich aus Metall be¬

stehenden Hülsen . Die Geschosse
müssen mit den Hülsen so fest ver¬
bunden sein, daß sie sich nicht ablösen
können, und ein Ans streuen der Pulver-

- ladung verhindert ist-

. . die Sprengladungen unter s sind starke,
drchte, sicher verschlossene Holzkisten zu verwenden,

für die Petarden unter b und die Landminen

unter ci Kisten aus mindestens 22 mm starken,

gespundeten Brettern , die durch Verzinkung oder

durch Holzschrauben zusammengehalten, völlig dicht

und bei den Petarden von einer dichten Überliste

umgeben sind. Letztere darf höchstens 0,°s ebm

groß sein. Das Rohgewicht einer Kiste mit Land¬

minen ä darf 100 ir§ nicht übersteigen, Wien von

mehr als 26 bA Gewicht müssen mit starken Hand¬

haben versehen sein.
(s) Die Sprengladungen unter s und die Land-

Minen unter ci sind so zu verpacken, daß sie sich nicht

verschieben können. Die Körper aus gepreßter

Pikrinsäure müssen mit einer wasserdichten Um¬

hüllung versehen sein. Die Petarden unter b

Müssen fest in Papierschnitzel, Sägemehl oder Gips

gebettet oder auf andere Weise so fest und getrennt

gelegt sein, daß sie weder sich untereinander , noch

die Kistenwände berühren können. Schrapnell¬

granaten ohne Kammerhiilsen- und Bodenkammer¬
ladungen — an Stelle der Zünder Zinkverschluß¬

schrauben mit hohlem Zapfen — unter e sind in

starke Holzkisten derart zu verpacken, daß sie m

den Kisten feststehen. Die Kisten sind »nt Hand¬

haben so zu versehen, daß beim Tragen der Kiste

die Geschosse mit der Zinkvcrschlußschraubenach

oben gerichtet sind.
0 ) Die Aufschrift der Kisten bat zu lauten:

„Brisante Sprengladungen . Ib " oder, wenn oieie

aus reiner Pikrinsäure bestehen: „aepreßke P r -

säurekörper ib " oder „Petarden für
(Mrekorper lb " oder „Petaroen -
Ist. Munition " oder „Schrapnellgranaten" ohne

Kammerhülsen - und Bodeiikammertadung ld.

Oben ." „Nicht stürzen" oder „LandminenIb . Nicht

stürzen ."
Patronen für Handfeuerwaffen.

0) Die Patronen für Handfeuerwaffen sind in

Behälter ans Blech, Holz oder steifer Pappe so fest

zu verpacken, baß sie sich nicht verschieben können.

Die Behälter sind dicht neben- und übereinander

n starke Überlisten zu verpacken. Zwischenräume
ind mit Pappe , Papier , Werg, Holzwolle oder

pobelspänen — alles völlig trocken — so fest aus-

«füllen , daß jedes Schlottern verhindert ist.



Verladungsvorschriften.

(Siehe S . 19, 21 und 23.)



GüternerZerchnks.

b) Fertige Patronen , deren Hülsen

nur zum Teil aus Metall be¬

stehen . Die ganze Menge des Pulvers

llch in dem metallenen Patronen¬
eile befinden und dn^muß sichm dem metallenen Patronen¬

unterteile befinden und durch einen

Pfropfen oder Spiegel abgeschlossen

sein. Die Pappe muß so beschaffen

sein, daß ein Brechen bei der Be¬

förderung ausgeschlossen ist.

e) Fertige Patronen in Papier¬

hülsen , die einzeln in gut verschlossene

Blechhülsen eingelegt sind.

ä) Fertige Zentralfeuer - Pappe¬

patronen . Die Pappe muß so be¬

schaffen sein, daß ein Brechen bei der

Beförderung ausgeschlossen ist.

o) Kugelzündhütchen
(Flobertmuni

tion ).

t) Schrotzündhütchen
(Flobertmuni-

tion) .

§) Flobertzündhütchen
ohne Kugel

und Schrot.

7. Geladene Munition für Geschütze ohne

Zünder und geladene Handwurf¬

munition ohne Zünder aus einer
zu ihrer

^

_BiUpackung.

uy»e Münder aus eine!

zu ihrer Herstellung berechtigten

deutschen oder aus einer zum Ver¬

sand auf deutschen Bahnen beson¬

ders ermächtigten
ausländischen

Fabrik.

а) Fertige Metallpatronen.

«) Granatpatronen
(Schwarzpulver

als Geschoßfüllung).

H SchrapnellpatronensSchwarzpulver
in Form einer Bodenkammerladung
im Geschosse, darüber Kugeln im Ge¬

schosse, mitKolophonium
oder dergl.

oder mit Schwarzpulver sestgelegt) .

>') Panzergranatpatronen
(Schwarz¬

pulver als Füllung in dem mit

masfiverSvike
-

б)

Munition für Geschütze.

Munition für Geschützemuß an Stelle

Zapfe?
mit MM

- Zpatronentzülsen
dürfen Zündschraubrn

enthalten . In diesem Falle muß

oas Zündhütchen entweder durch eine wenigstens

1 mm starke Metallplatte bedeckt sein oder um

wenigstens 0,s mm gegen der Boden der Patronen-

hutje versenkt liegen ; Lei der Handwurfmuiiiiior

Zündung von Zündhütchenauch in anderer,

völlige Sicherheit gewährender Weise verhindert

lem, z. B. durch Festhalten des Schlagbolzens.

Die Zündschrauben oder Zündhütchen müsse» durch

Metallbügel mit Gummieinlage, die mit drei

Armen den Rand der Patronenhülse umgreifen

und dadurch in Ul,--"-

irorNElgeuschaf
sestgelegt sind.

ch Schrapnellgranatpatronen
(Granate

und Schrapnell in sich vereinigende

Geschosse oder getrennter Granat-

und Schrapnellteil ; Zusammen¬

setzung ähnlich wie bei ^ unter Ver¬

wendung eines brisanten Spreng¬

stoffs, der nicht gefährlicher ist als ^

reine Pikrinsäure ).
j

oiuno oer Patronenhülse umgreifen

uns dadurch in ihrer Lage gesichert sind, gegen

«rogwrrkungen
geschützt sein. Bei Munition

Weniger als tv em - Kaliber können

"Er Metallbügel mit Gnmmieinlage auch

mindestens 8 mm starke Pappscheiben verwendet

werden , die in den Pockkisten zwischen den Böden

der Patronen und den Kistenwäiideiiliegen und an

den Stellen für die Zündschraubenoder Zündhütchen

entsprechende Auslochungen haben. Haben die

Hülsen keine Zündschranben, so müssen Zinkverschluß-

sÄrauben dorhanven sein. In diesem Falle sind

Pappscheiben oder Metallöügel nicht erforderlich.

G Die Munition ist in haltbare Holzkisten so

fest zu verpacken, daß eine Verschiebung verhindert ist.

l«) Zum Schließen der Kisten dürfen nur

Schrauben verwendet werde». ,

G Die Kisten müssen, wenn sie nickt mit Znu-

blecheinsatz versehen find, innen und außen einen

haltbaren Mrnisanstrich haben. Sie sind mit sicheren

Handhaben und mit - er deutlichen, gedruckten oder

schablonierten Aufschrift zu versehen:

„Zusammengesetzte
Munition für Geschütze, I b"

oder
„Getrennte Munition für Geschütze, kV"

oder
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I b. 7. 8, b, 6. 8. I e. 1. 8, b. 28

Güterverzeichnis.

Zusammen¬
setzung wie bei
den Patronen

zu a.

^s) Sprenggranatpatroneu (brisanter
Sprengstoff , nicht gefährlicher als
reine Pikrinsäure ; außerdem Rauch¬
entwickler). ^

b) Metallpatronen in getrenntem
Zustande,
a) Geschützladungen

(rauchschwaches
Pulver in Metall¬
kartuschen),

st) Geschosse,
o) Handwurfgranaten , auch Hand¬

rohrgranaten , Gewehrgranaten
(brisanter Sprengstoff , nicht gefähr¬
licher als Trinitrotoluol , Cheddit oder
Schießpulver ).

8. Signalseuerwerk , wie Kanonenschläge
und dergl . für Zwecke des Krieges oder
des Rettungswesens , bestehend aus einer
mit Bindfaden umschnürten und geleimten
Papierhülse , die höchstens 200 Z Korn¬
pulver mit Zündschnur , aber ohne De¬
tonationszünder , enthält (wegen Signal¬
feuerwerks mit höchstens 75 Z Korn¬
pulver vgl. Io Ziff. 4).

Verpackung.

„Geladene Geschosse für Geschütze, Ib"
oder

„Geschützladungen in Meiallkartuschen, Ib"
oder

„Geladene Handwursmunition, Ib ".

Signalfeuerwerk.
Dieses Signalfeuerwerk muß in haltbare

Lolzbehülter fest verpackt fein, deren rangen s S
dichtet sind, daß kein Ausstreuen stahMden kann.
Auch sogenmrnte amerikanische Pappesa, er stndz
lässig. Die Behälter dürfen kerne
Schrauben oder sonstigen e„ ernen Befestrgungsmrtte
lReifen, Bänder oder dergl .) haben. .
^ (s) Das Rohgewicht ernss Behälters darf Ycy

.stens 90 betragen. 8?>,tlilbe Aufschrift
Die Behälter mulsendre deutliche uu„ -

„Signalfeuerwerk, Ib . Mumtron trag

le . Zündwaren und Feuerwerkskörper.
Zur Beförderung sind zugelassen:
Zündkörper , Zündschnüre , Zünd¬
farne.
>,) Gewöhnliche Sicherheitszündhölzer

und andere Sicherheitsreib - und
-streichzüuder, d. h. solche, seren
Köpfe sich nur an besonders zu¬
bereiteten Streichflächen entzünden.

s) Sicherheitszündhölzer uslw ^
lif Zur Verpackung

schlossen«Holzkisten mit BZENchbehälter ohne
Auch haltbare, gut verlötete B .̂„gelassen.
Überkisten bis 27,s ^ nordeuropäischen
Im unmrttelbaren Verkehrem d°lzkisten weg-

^ " Häfen können die Blechemsag

h ->B--

Berührung kommen können. Bewegen der Pakete SicherheltszundhZ
Die äußeren Behälter n,ü„en dre deutliche Ansichrm„

„Sicherheitsstreichzünder"
b) aberallzunder . ^ ^ ^

«) (0 ParafsinzündholzrrA ^ ii zu verpackew

- ^ - 7 .-
übersteigt der Inhalt « '̂ r Schachtel120 StuU^ ^ von mehr
starken Papierumlage bedeckt sem. Wer einem o

Zündhölzer , Reib- und Streichzünder,
deren Köpfe sich auch an anderen
als besonders zubereiteten Streich¬
flächen entzünden —Uberallzünder —
(z. B . Parasfiuzüudhölzer , sogenannte
?aiIourlKatollo8,gewöhnlicheSchwefel-
hölzer usw.).
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lc . Zündwaren und Feuerwerkskörper.

A. Verladescheine.

Sendung von Zündwaren und Feuerwerkskörpern , mit Ausnahme von

sckwi ^t-zündhölzern und gewöhnlichen Schwefelhölzern , ist ein besonderer Verlade-

. l n mit einem mindestens 1 om breiten roten Querstreifen ver-. cherheitZzündhölzern
der

Sendungen von Sicherheitshölzern und gewöhnlichen Schwefelhölzern sind

^genstTe^
In

der sonst gebräuchlichen Art auszustellen , auf denen jedoch andere

nicht aufgeführt werden dürfen.

Verladescheinen sind Anzahl , Gattung , Zeichen und Nummer , dazu bei Gegen-

mden der Ziffern 1k und o, 2K bis e, 3 und 4 das Rohgewicht der einzelnen
"" " anzugeben.

Inhaltsangabe sind die in der Spalte „Verpackung" als Aufschrift für die

^ rer vorgeschriebenen Bezeichnungen vollständig wiederzugeben.
Be? G Unterschrift und Erklärungen des Abladers siehe 3 der Polizei -Verordnung,

daß korken, Knallkapseln und dergleichen (Ziff. 2ch Abs. 3) muß angegeben werden,

M r . Dichter vom Reichs -Verkehrsministerium zur Bahnbeförderung zugelasfen
(Ziff. Io ), daß es den Stabilitätsbedingungen unter lu 3 1

k der Anlage 0 zur Eisenbahn -Verkehrsordnung genügt.

l. V. Verladung im allgemeinen.

^ °ren und Feuerwerkskörper dürfen nicht verstaut werden:
Räumen , in denen sich Dampfmaschinen, Verbrennungs-

solcki-'i- ch>. Egel, Horde oder Ofen im Betriebe befinden. Von den ' Wänden
aume sind sie möglichst weit, mindestens aber 3 m entfernt zu halten;



n , b.

Güterverzeichnis. Verpackung.

ff)

ist die Schachtel außerdem durch eine hölzerne Einlage in zwei gleich große

Abteile zu trennen . Mehr als 800 Hölzer dürfen nicht in einer Schachtel ent¬
halten sein.

0 ) Bis zu je 20 Schachteln sind durch einen geschlossenenUmschlag von starkem

Papier zu Paketen zu vereinigen und diese vor dem Einlegen in die Kiste einzeln

oder zu mehreren in haltbares Blech einzulöten . Diese Einzelpackung in Blech

kann fortfallen , wenn die Außenkiste (0 mit einem starken, gut verlöteten Blech¬
einsatze versehen wird.

Der Inhalt einer Kiste darf 150 tr§ nicht übersteigen.

Schwefelhölzer müssen wie Sicherheitszündhölzer , jedoch stets in Holzkisten mit

Blecheinsatz verpackt sein.
Zu « und ff. Ein Bewegen der Pakete mit Überallzündern in den Kisten muß

ausgeschlossen sein. Auf Bebältern mit überallzündern muß der Inhalt deutlich an¬

gegeben sein mit demZusatz Überallzünder Io — Vorsicht —.

e) Pyrotechnische Zündstübchen.

(1) Holzkisten wie für s vorgeschrieben, jedoch
stets mit Blecheinsätzen.

(2) Vor dem Einlegen in die Einsätze sind tue

Gegenstände in Schachteln zu verpacken und je 10

bis 12 Schachteln in einem Papierumschlage zu

vereinigen Ein Bewegen der Pakete in den Kisten
muß ausgeschlossen sein.

(z) Die äußeren Behälter müssen die deutliche Ans¬

schrift „Pyrotechnische Stcherheitszündstäbchen le
tragen.

ä) Sicherheitszunder.
(1) In dichte, sicher verschlossene Holzkisten von

mindestens 18 ww Wandstärke zu verpacken, dre cm

Innern mit gutem , zähem Papier vollständig an¬

gelegt oder mit dünnen Zinkeinsätzen versehen stnd.
(2) Die äußeren Behälter muffen dre deutliche

Aufschrift „Sicherheitszündschnüre le " tragen.

e) Pyrotechnische Zündstäbchen, wie ben-

galischeZündhölzer,Sturmzündhölzer,
Goldregenhölzer , Blumenregenhölzer,
Wunderkerzen und dergl ., jedoch nicht
mit Überallzündern und sofern sie
länger sind als 5 ew , nur ohne
Zündköpfe irgendwelcher Art.

aus
mitck) Sicherheitszünder (Zündschnüre

dünnem, dichtem Schlauche nit
-Schwarzpulverseele von geringemQuer-
schnitt). (Wegen anderer Zündschnüre
vgl . Ib Ziff. 2) .'

o) Zündgarn (Nitrogarn ) nitrierte Baum-
wollsäden zum Schnellzünden von
Feuerwerk usw.

Sicherheitszündschnüre
0) Zündgarn.

(1) In starke, dichte, sicher verschlossene Holz¬

kisten zu verpacken, die im Innern »»t sutem,

zähem Papier vollständig ausgelegt oder mit dünne

' Zinkeinsätzen versehen sind. o.mvaarn

(2) Vor dem Einlegen in die Kisten sind die Stücke von höchstens 20w Z .

aus mindestens fünffach gefaltete Pappstreifen in einer Lage anfzuWickeln. ^ l

ist ein an den Außenseiten mindestens 1 em überstehender Pappestreffe" z . 0 ' ^

Stücke sind in Packpapier einzuwickeln und fest zu umschnuren. . , pgZ

durch doppelte Umwicklung mit starkem Packpapier zu einem Pakete zu « „ Eärke so

kreuzweise umschnürt und in ein Holzküstchen von mindestens m , ^ bin

eingepackt sein muß , daß zwischen dem Paket und dem Holzk > 1

Zwischenraum von mindestens 6 em vorhanden fft, der mit Sägern eh s

sein muß . Ein Frachtstück darf höchstens 30 solcher Kästchen erhalten.

(s) Die äußeren Behältnisse müssen die deutliche Aufschrift tragen „8

!. Pyrotechnische Scherzartikel , Zünd¬
bänder.

a) Knallbonbons,Blumenkarten,Blättchen
von Kollodiumpapier und ähnliche
Sachen , die ganz geringe Mengen von
Kollodiumpapier oder kleine Knall¬
silberpünktchen enthalten.

b) Knallerbsen , Knallgranaten und ähn¬
liche Artikel mit Knallsilber ; 1000 Stück
dürfen nicht über 1 Z Knallsilber ent¬
halten.

o) Konfettibomben , Boskozylinder , Ko-
tillonfrüchte und ähnliche Artikel, die
eine kleine Ladung von Kollodium¬
wolle zum Ausstößen einer ungefähr¬
lichen Füllung wie Wattekugeln , Kon¬
fetti und dergl . enthalten.

Pyrotechnische Scherzartikel.

0) § " r Verpackung der pyrotechnischen Scherz-
artitel sind dichre, sicher verschlossene Holzkisten zu
verwenden . Bei den Gegenständen b bis e müssen

die Kisten aus gefügten Brettern bestehen; ihre

Seitenteile müssen durch Zinken oder Kopfleisten
miteinander verbunden sein. Die Kisten müssen

eine Brettstärke von mindestens 18 ww haben und

un Innern mit gutem, zähem Papier vollständig

ausgelegt oder mit dünnenZinkeinsützenversehen sein.

lO Vor dem Einlegen in die Kisten sind zu

verpacken die Gegenstände:
der Ziffern 2s und 3o in starke Papierumschläge

oder Schachtekn;
der Ziffer 2 b in Holzkistchen oder in starke, nnt

Papier umwickelte Pappschachteln, wobei jeder
Behälter höchstens 1000 Stück enthalten darf;

zur Festlegung ist Sägemehl zu verwenden:
der Ziffer 2ck

«) Zündblätlchen in starke Pappschachteln, von
denen jede höchstens IM Zündpillen enthalten
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b) in derselben Schottenabteilung mit:
Sprengstoffen, la (Sicherheitszünder der Ziff. Ici dürfen mit Sprengstoffen

zusammen verstaut werden),
Muniton Ib (Sicherheitszünder der Ziff. Ici und Signalfeuerwerk der Ziff . 4

dürfen mit Munition zusammen verstaut werden),
den in der Verladungsvorschrift zu Ici als entzündlich bezeichneten Gasen

und flüssiger Luft,
Kalziumkarbid und Kalziumhhdrür (sowie Kalkstickstoff mit einem Kalzium¬

karbidgehalt von mehr als 0,1 °/g, ls Ziff. 2a und 2b,

2. Von selbstentzündlichen Stoffen II,
brennbaren Flüssigkeiten mit Ausnahme der fetten Oie, III,

Salpetersäure, Schwefelsäure und Gemischen daraus , V Ziff. 1,

sonstigen gefährlichen Gütern , VI.
müssen sie, wenn in derselben Schottenabteilunq verstaut , in wirksamem räumlichen
Abschluß gehalten werden.

C. Zusatz für Uberallzünder.

.^ Ezünder (1b) müssen, wenn unter Deck verladen , in unmittelbarer Nähe von
eymdert zugänglichen Luken verstaut gehalten werden.
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Güterverzeichnis. Verpackung.

ch Zündblättchen (Amorces) ,Zündbänder,
Parasfinzündbänder , welche den in

Anlage 6 zur Eisenbahn -Verkehrs-
ordnung unter le Ziff . 2 ü festgesetzten
Bedingungen entsprechen.

Knallkörper , die mittels Schlag¬
vorrichtung zur Detonation gebracht
werden, wie Knallkorke, Knallkapseln,
Pappzündhütchen,ZündspiegelsLiliput-
munition ) und dergleichen, die haupt¬
sächlich einen Knall Hervorrufen sollen
oder für Spielzwecke bestimmt sind, von
den zum Eisenbahnverkehr aus¬

drücklich zugelassenen Mustern.

o) Sogenanntes spanisches Feuerwerk,
wie Radauplätzchen, Krawallstangen,
Gewitterhagel , soweit es den in An¬

lage 6 zur Eisenbahn -Verkehrsordnung
unter Io Ziff . 2o festgestellten Bedin¬
gungen entspricht.

darf ; je 12 Schachteln mit Zündblättchen
sind zu einer Rolle und je 12 Rollen wieder

zu einem festen Paket mit Papierumschlag zu
verbinden;

/?) Zündbander und Parasfinzündbänder ent¬

weder wie unter « oder in zylindrischen

Blechbüchsen mit oben und unten dicht auf-

geschobenen Deckeln . Jede Büchse darf

höchstens 12 gerollte Bandstreifen mit je

60 Zündpillen enthalten . Höchstens je

80 Büchsen sind durch Papierumschlag zu

einem festen Pakete zu vereinigen;

/ ) Knallkorke in starken Pappschachteln, von

denen jede höchstens 50 Stück enthalten darf.

Die Korke sind am Boden der Schachtel fest¬

zukleben oder in mindestens gleichartiger

Weise in ihrer Lage festzuhalken. Die

Zwischenräume sind mit trockenem Holzmehl

oder Korkmehl dicht anzufüllen . Auf das

Mehl ist eine passende Schicht von Watte

oder einem anderen mindestens gleichwertigen

elastischen Abdeckungsstoff zu legen und die

Schachtel mit einem übergreifenden Deckel

zu schließen. Korke, die nicht mehr als

0,os x Zündsatz in Form von Zündblättchen

enthalten , dürfen aufeinander gesetzt und

durch mehrfache Einwicklung in starkes

Deckel7festml ? aen̂ ^
Kr sich od̂ nicht verschieben können. Jede Schachtel

wieder mit ^ "chieln zusammen sind zu verschnüren und je 10 Schachteln

^ 5 ^ L ? 1o ^ festen Paketen vereinig . Ei7e K.ste

metallene obstarke Pappschachtel fest in trocknes, feines Sägemehl;

^rchiEer N^ ^ ^ " I- so mit fest eingeschlossenenZündblättchen dürfen mit

greiserem nnverschiebttch festgelegt werden ; jede Schachtel ist mit über-

Strettban ^ berfchlreßen und der Verschluß durch Umschnürung oder

festen Iffhern. ^ e 10 Schachteln sind durch Papierumschlag zu einem

metallenen ^ ^ vereinigen . Eine Kiste darf höchstens 20 Pakete eine Kiste mit

der Ziff 2 s ^ Eapseln aber 100 Pakete enthalten.

^5" dkM" jedes nicht mehr als 144 Feuerwerkskörper, gut in

, - ? 6fmchl verpackt, enthalten darf.

ständen der am der Pakete in den Kisten muß ausgeschlossen sein. Bei den Gegen-

I eignete» ^ ^ ? müssen die Zwischenräume in den Einsätzen der Kisten mit ge-

! Knallkav/etti^ ? ê ^ ^"^ ^v6sstoffen (Holzwolle, Papier oder dergl . — bei Knallkorken und

i wolle und oder Sagespüneri—) fest ausgestopft sein. Feuchtes Heu,Putz-
! ca M Selbstentzündung neigende Stoffe dürfen nicht verwendet werden.

nichtüberschreiten̂ ^ ^ ner unt Gegenständen der Ziffern2b bis e darf lOO llss

liLe .äußeren Behälter mit Gegenständen der Ziffer,r 2b bis s müssen die deut-

ch ckufschrlst „Pyrotechnische Scherzartikel Io " tragen.

3. Nachstehende Feuerwerks körper, . so¬

weit sie den in Anlage 6 zur Eisenbahn-
Verkehrsordnung unter Io Ziff . 3 fest¬

gesetzten Bedingungen entsprechen:
a)  Knnstseuerwerkskörper , wie Raketen,

römische Lichter, Fontänen , Feuer¬
räder , Sonnen und dergl.

b) Klein- und Salonfenerwerk , wie

Frösche, lllrs OacNsrs , Schwärmer,
Silber - und Goldregen und ähnliche
in der Hand abzubrennende Feuer¬
werkskörper.

o) Bengalische Feuer , bengalische Fackeln,
ZlZnal blao-ÜAbts und dergl.

Feuerwerkskvrper.
st) Zur Verpackung der Feuerwerkskörper sind

starke, dichte, sicher verschlossene Holzkisten aus min¬

destens 18 arm starken, gefügten Brettern zu ver¬

wenden . Die Seitenteile müssen durch Zinken oder

Kopileisten miteinander verbunden sein; im Innern

sind sie mit gutem, zähem Papiere vollständig ous-

znlegen oder mit dünnem Zinkemsatze zu versehen.

(2) Vor dem Einlegen in die Einsätze find die

Gegenstände fest in starke Pappschachtelnoder Hcnz-

kistchen zu verpacken; für die Gegenstände unter 0

sind auch Papierbeutel zulässig; größere Kunst-

feuerwerkskörper sind in Papierrimschläge zu ver¬

packen, wenn nicht ihre Anztmdestclle mit einer

Papierkappe bekleidet ist — in beiden Fallen must

ein Ausstreuen des Satzes verhindert fern ,

st) Ein Bewegen der Gegenstände m den -ststwn

muß ausgeschlossen sein. Die Zwischenräume »nisten
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Güterverzeichnis. Verpackung.

Feuchtes Heu, i ^ _ ,.. ,„^„^,̂ u,rL>ilzunoung neigende ,,_
verwendet werden.

Bei größeren Feuerbildern genügt sicheres Befestigen in der Kiste.

' > (4) Das Rohgewicht einer Kiste darf lt >0 irx, das Gesamtgewicht des Inhalts an Feuer¬

satz 20 kA, des darin enthaltenen Feuerwerkskornpulvers
2,s kg nicht übersteigen.

(y Die äußeren Behälter müssen die deutliche Aufschrift „Feuerwerkskörper Io " tragen.

j

4. Signalfeuerwerk , wie Kanonenschläge
und dergl ., bestehend aus einer mit

Bindfaden umschnürten und geleimten

Papierhülse , die höchstens 75 Z Korn¬

pulver mit Zündschnur , aber ohne Deto-

nationszünder , enthält (wegen anderen

Signalfeuerwerks vgl. Ib Zif .̂ 8).

Signalfeuerwerk.

(l) Kisten wie unter Ziff. s vorgeschriebe«.

(s) Vor dem Einlegen in die Kisten find die Gegen¬

stände in starke Schachteln zu verpacken, in denen sie

fest eingebettet sein müssen, die einzelnen Körper durch

eine starke Schicht trockenen Sagemehls oder eines

ähnlichen geeigneten Stoffes voneinander getrennt.

i» Wie st) zu Ziff . 8.

(<) Wie («) zu Ziff . 3.

(s) Die äußeren Behälter müssen die deutliche

Aufschrift „Signalfeuerwerk Io " tragen.

16. Verdichtete und verflüssigte Gase.

Zur Beförderung sind zugelassen:

Verdichtete Gase:

1. Kohlensäure.

2. Azetylen , in Azeton gelöstes und

in porösen Massen ausgesaugtes.

3. Leuchtgas , Wassergas,
Fettgas , und zwar:

a.) schwach gepreßtes Fettgas mit

einem höchsten Füllungsdruck von

10 Atmosphären svgl. Verpackungs-

Vorschrift (s)s, auch mit einem Zusatz

von höchstens 30 Prozent Azetylen
(Mischgas ) ;

b) stark gepreßtes Fettgas mit einem

Füllungsdruck von mehr als 10 bis

125 Atmosphären ; bei einer Tempera¬

tur von 45 ° darf der Überdruck nicht

mehr als das 1,i4fache des Füllnngs-
drucks betragen.

4. Sauerstoff , Wasserstoff , Gruben -

gas , Stickstoff und Preßluft.

Verflüssigte Gase:

Kohlensäure , Stickoxydul , Ammo¬
niak . '6.

Chlor , schweflige Säur

Chlorkohlenoxyd (Phosgen ), Stick¬

stofftetroxyd , Athan , verflüssigtes
Olgas , dessen Druck bei Temperaturen
bis zu 45 ° d»- -- -

_ _ ^ .̂4. 4̂01.s4.ugrgren

sroylensäurenichtübersteigt
, z.B .Blaugas.

Chlorinsthyl und Chloräthyl , letz¬

teres auch parfümiert (Lance-Parfüm ),

Methyläther , Methylamn
Athylam n.

und

Stoffe der Ziff. 1 bis 6 sind zu ver-

wenden : drchtverschlossene Gefäße aus Schweißest«,,

Flußeyeu oder Gußsiahl , die bei Acetylenlösungen
Leucht- und Fettgas lZiff. 8) von mehr

als 20 cktrnospharen Überdruck, bei Grubenaas

von mehr als 20 Atmosphären Überdruck sowie bei

allen anderen Stoffen der Ziff. 4 und bei ver-

ffusstgtem Nthan (Ziff. ö) nahtlos sein müssen. Bei

Chlorkohlenoxhd (Phosgen ), Chlormethyl, Chloräthyl

und Methyläther auch kupferne Gefäße. Als Schutz¬

umhüllung für die Gefäße dürfen Kisten verwendet

werden.
Die Beschaffenheit des Materials und dis Her¬

stellung der Gefäße muß den Vorschriften der An¬

lage 0 zur Eisenbahn-Verkehrsordnung entsprechen,

(2) Die Gefäße müssen mit mindestens einem

Ventile zum Füllen und Entleeren versehen sein.

Bei Azetylenlösungen (Ziff. 2) dürfen die mit dem

Gase in Berührung kommenden Teile der Ventile

nicht aus Kupfer hergestellt sein. Bei Chlorkohlen¬

oxyd, Fett - und Mischgas sind statt der Ventile

eingeschraubte Stopfen zulässig; diese müssen so

dicht schließen, daß sich der Inhalt des Gesäßes

nicht durch Geruch bemerkbar macht.

(s) Nicht in Kisten verpackte Gefäße müssen mit

Vorrichtungen versehen sein, die ein Rollen ver¬

hindern . Ihre Ventile müssen Schutzkappen aus

Schmiedeeisen , Stahl oder schmiedbarem Gustc

tragen ; bei Gefäßen aus Kupfer sind kupferne Schutz-

kappen zulässig. Keiner Kappen bedürfen Ventile

die im Innern des Flaschenhalses angebracht und

durch einen aufgeschraubten, gut sitzenden Metall-

stöpsel geschützt sind.
, .

(4) Auf den Gefäßen bzw. den etwa verwendeten
Schutzkisten muß der Inhalt deutlich angegeben sei,,

z. B . „Verdichtete Kohlensäure" oder „VerMngre

Kohlensäure ".
„ , . „

(Y Die Gefäße dürfen nur befördert werden,

wenn auf ihnen in dauerhafter und leicht nchwar

Weise vermerkt ist:
s) bei den verdichteten Gasen:

«) die Höhe des zulässigen Druckes,

A der Tag der letzten Prüfung und der

Stempel des Sachverständigen,
Prüfung vorgenommen at
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Vorladungsvorschriften.

(Siehe S . 29 und 3t .)

1 ä. Verdichtete und verflüssigte Gase.

A. Verladescheine.

b Über jede Sendung von Gasen (mit Ausnahme von den gemäß Zifs. (7) a. b und o

verpackten) ist ein besonderer Verladeschein auszustellen , der mit .einem mindestens

l ern breiten roten Querstrich versehen ist.

In den Verladescheinen ist Anzahl . Gattung , Zeichen und Nummer der Versandstücke

anzugeben. Bei der Inhaltsangabe , die den in der Spalte „Verpackung" als Auf¬

schrift der Behälter vorgeschriebenen Bezeichnungen entsprechen muß . sind dre Eigen¬

schaften der Gase nach' Maßgabe des nachstehenden Verzeichnisses auffällig hervor¬

zuheben:

a) Entzündlich und giftig b) Entzündlich a) Giftig

Azetylen . . . « iss. 2
Leuchtgas i
Fettgas
Mischgas l - - ° 3
Wassergas 1
Grubengas . . - 4

Aan . . . . , g
Was . . . - 5

Wasserstoff . . Ziff. 4
Chlormethyl
Chloräthyl
Methyläther . - 6
Methylamin
Uthylamin

Kohlensäure Ziff. 1 u . 5
Stickoxydul >
Ammoniak
Chlor «
Schweflige Säure ^ 17-
Chlorkohlenoxyd
Stickstofftetroxyd

Flüssige Lust. Ziff. 7. ist als ..feuergefährlich" zu bezeichnen,

len Unterschrift und Erklärungen des Abladers siehe 8 3 der Polizei-Verordnung.

B . Verladung im allgemeinen . ^ ^ § unterliegen

Me Behälter mit verdichteten und verflüssigten gesprengt zu werden

bei außergewöhnlicher Erwärmung deS ,

dürfen deshalb allgemein nicht verstaut w Räumen , in denen

a) bei Verladung unter Deck: in oder im Arkungsbe Heizkörper) Gesinden

sich Wärmequellen (Maschinen. ^ 5̂ ./ ^ unterworfene 'Stoffe (ll u ^

oder in denen der selbständigen Erlptzuî ^ Entzündung oder Erhitzung
schließlich Bunkertohlen ) sowie die unter s
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b) bei den verflüssigten Gasen:

«) das Gewicht des leeren Behälters einschließlich der Ausrüstungsteile (Ventil,
Schutzkappe, Stapfen und dergl ),

/?) das zulässige Höchstgewicht der Füllung,

7) der Tag der letzten Prüfung und der Stempel des Sachverständigen, der die

Prüfung vorgenommen hat.

Der Tag der letzten Prüfung darf bei Chlor, Stickstofftetroxyd, schwefliger Säure,

Chlorkohlenoxhd und den Stoffen der Ziff . 6 nicht länger als 2 Jahre , bei den übrigen

Gasen , mit Ausnahme von den Stoffen der Ziff. 2, nicht länger als 5 Jahre zurückliegen.

(s) Der zulässige höchste Füllungsdruck für verdichtete Gase beträgt bei 17,s°

für gasförmige Kohlensäure . 20 Atmosphären Überdruck

- in Azeton gelöstes und in porösen Massen
aufgesaugtes Azetylen*) . Io - '

- schwach gepreßtes Fettgas , Mischgas und
Wassergas . -- 10

- stark gepreßtes Fettgas . 12o

- Sauerstoff , Wasserstoff, Grubengas , Leucht¬
gas , Stickstoff und Preßluft . 200

Die zulässige höchste Füllung der Gefäße für verflüssigte Gase der Ziff . 5 und 6 beträgt:

für Kohlensäure ^ — - - > ^

(' )

für Kohlensäure
- Äthan.
- verflüssigtes Olgas . . .
- Stickoxydul . .
- Ammoniak . . . . . .

- Chlor und Stickstofftetroxyd
- schweflige Säure
- Chlorkohlenoxyd
- Chlormethyl .
- Chlorälhyl . .
- Methylülher.
- Methylamin und Athylamin

Ausnahmen von den Borschriften (1) bis («st

1 KZ Flüssigkeit für je 1,« i
1 , - - - 8,s t

1 - - - - 2,5 r
1 - - - - l .er l
1 ' - - 1,S6l
1 . - - - 0,8 l
^ . - - - O.s l
, , - - - 0,« l
^ - - s - l,25 (

Fassungsraum
des

Gefäßes.

saure , Sftlmn und Stickorvdu ^ Ms^ ^ kleinen Mengen , und zwar Kohlen-

20 g, wasserfreie schlveilia-. ^ ^ /" vviak, Chlor und Stickstofftetroxyd bis

m starken, zngeschmolzene„^ Nm^ m^ Chlorkohlenoxyd (Phosgen ) bis 100 § auch

werden : Die Glasröbre » folgenden Bedingungen befördert

Zur Hälfte , für Ammonwe für Kohlensäure , Äthan und Slickoxydul nur bis

für schweflige Säure n^ Stickstofftetroxyd nur bis zu zwei Dritteln,

sein. Jede Glasröbre Chloikohlenoxyd (Phosgen ) nur bis zu drei Vierteln gefüllt

und diese in einer SUgelotelen, mit Kieselgur gefüllten Blechkapsel

kapseln in eine Kille r» ^ Halzkisic verpackt sein. Es ist zulässig, mehrere Mech-

enthalienden Rühren m Röhren mit Ammoniak nicht mit Chlor

Die verflüffiaten ^wselbe Kiste gelegt werden.

den Füüniiasnrnd, dürfen unter Beachtung der Vorschriften übe

Inhalt befördert starken Glas - oder Metallröhren bis zu 100x

oder Hebelversckliib̂ k ^ entweder zugeschmolzen oder durchSchraubkappe

Die Röhre» mütt-» Gummieinlage, sicher oerfchlosie» Mb.

Zellstoff einoöwmÄ/ emzek» rn eine starke Schicht Watte, Wellpapier oder

Metallverschlükk^ gläsernen Kapillarspitzen, soweit sie nicht durch

Bruch N .sind, durch sorgfältig aufgesetzte Pappehülsen gegen
tz , cyeri sei». S,e sind zunächst in haltbare Kästchen aus « olz oder

b)

einvottaen ^ b̂ /snlösungen (Ziff . 2) müssen die Gefäße ganz ansgefüllt sein mit einer

emporigen , gleichmäßig verteilten Masse, die .

o/b eisernen Gefäße nicht angreift und weder mit dem Lösungsmittel für

0 (Azeton), noch mit diesem selbst schädliche Verbindungen emg-cht,

^ auch bei Gebrauch und bei Erschütterungen nichtzusammen, mkt oder

gefährliche Hohlräume bildet,
^ verhindert , daß explosionsähnliche Zersetzungen des Azetylens

iblbst bei hohen Wärmegraden und heftigen Stößen eintreten oder sich durch

dre Masse foripflanzen . "
Lösungsmittel eingeführt werden, daß sich öle durch

verar/il -pb Azetylens und durch Steigerung der Wärme aus 40 « emtretcnde V

L ?LL°U,?L°,- b-- i- ---
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brennbarer Gegenstände hervorrufenden Stoffe (Schwefelsäure , Salpetersäure , Ge¬

mische daraus , V Ziff . 1, flüssige Luft , Ick Ziff . 7 sowie Stoffe der Klasse Via,

Ziff. 1 bis 5) verstaut sind;
b) bei Verladung an Deck: den Sonnenstrahlen ausgesetzt , oder in der Nähe von

Schornsteinen, Maschinen - und Kesselschächten.

->Ae Behälter sind fest zu lagern und auch beim Löschen und Laden vor Erschütterung

und Erwärmung zu bewahren . -

C . Weitere Vorschriften für einzelne Gasarten.

i-Die entzündlichen Gase , welche zum Teil auch mit Luft explosive Gemische bilden,

(dpalte 3, und b der Tabelle unter A) sowie flüssige Lust dürfen nicht in derselben

^chottenabteilung verstaut werden mit
Sprengstoffen , In,
Munition , Ib,
Zündwaren und Feuerwerkskörpern , Io,
selbstentzündlichen Stoffen , II,
Gemischen von Schwefelsäure und Salpetersäure , VI.

Die entzündlichen Gase dürfen mit Sprengstoffen , la , und Munition , Ib , überhaupt

Mr dann auf demselben Schiffe verladen werden , wenn sie in horizontal weit von

mesm entfernten Abteilungen (auf Dampfschiffen mindestens durch Maschinen - und

MMraum getrennt ) oder so an Deck untergebracht sind , daß bei Entzündung der Gase

unmittelbare Gefährdung der mit Sprengstoffen oder Munition belegten Räume

^geschlossen ist.

' ^ giftigen (bzw . erstickenden ) Gase (Spalte u und a) dürfen nicht so verstaut werden,

lMn/b Entweichen in bewohnte oder dem Verkehre dienende Räume dringen

^ Ziff. 5, darf sich auch keinesfalls mit den nachstehenden anderen Gasen ver¬
aschen können:

Wasserstoff Ziff . 4 , ,
Azetylen Ziff . 2,
Leuchtgas'
Fettgas -z
Mischgas t « ll- --
Wassergas

DerartigeMischungen sind in hohem Grade explosiv.
^ Behälter mit flülliaerLutt Aist 7 müssen aufrecht stehen , dürfen nicht belastet lver en

Schicht irr kleinstückigen oder leicht brennbaren

lMgen Stoffen verstaut werden.



Güterverzeichnis. Verpackung.

«)

ff)

Flüssige Luft.

unverrückbar derart einzulagern, daß eine Beanivruckmna der

NW »!« ?»Z8 ° ^ «-« ->-» « >d. W» '>« ,,» »/„ M

--L ?Lk»?LkBsS
Höchstes Rohgewicht eines Versandstückes60  kg.

c) Ohne Beschränkung werden befördert:
Metallene Kvhlensäurekapseln (Sodor , Spartlet ), die höchstens 25 s flüssiae
Kohlensäure und höchstens 1 g Flüssigkeit auf 1,st eew Fassungsraum ent-
yallen , wenn die Kohlensäure nicht mehr als ft? Prozent Luit enthält.
Behälter von Eismaschinen , welche die für den Betrieb erforderliche Menge

sschstger schwefliger Säure dauernd enthalten , wenn der Inhalt an

verpackt̂ ^ »re 20 / nicht übersteigt, in haltbaren Holzbehältern sicher

3np Beförderung von verdichtetem Sauerstoff und verdichtetemWasserstoff dürfen
auch solchê Behälter benutzt werden, die laut angebrachtem Stempel nach den be¬
sonderen Vorschriften der Militärverwaltung amtlich geprüft und innerhalb der

^ o Jahre nachgeprüft sind. In diesem Falle dürfen die Gase auf
1 (0 Atmosphären verdichtet sein. Bei Behältern , die nach der amtlichen Prüfung
mn einem Betriebsdrucke von höchstens 150 Atmosphären in Anspruch genommen
werden dürfen , ist die Verdichtung der Gase nur bis zu dieser Grenze zulässig.
ZMubrigen OEen die Vorschriften ft) bis ft),

s) Gefäße mit Sauerstoff , die in Fischbehültern befestigt sind, werden auch zugelassen,
Wenn sie nicht dicht verschlossen, sondern mit Vorrichtungen zum allmählichen
Abgeb en des Sauerstoffs versehen sind.

(i) Flüssige Lust ist zu befördern : «) in Glas-
gefäßen mit luftleeren Doppelwünden.

ch

^ Sie müssen mit Filz umkleidet und mit einem Filzpfropfen so berschlosfen̂ gerdruck
: die verdampfenden Gase entweichen können, ohne im Innern einen erhe ich

! zu erzeugen , daß aber ein Ausfließen des Inhalts v°s^ ndert imrd. r < K
muß so befestigt sein, daß er sich beim Kippen oder Umkehren ^ r ff t 1 . ^ den

Jede Flasche oder mehrere Flaschen gemeinschaftlich müssen durch i ^ -A^ Airbe
Drahtkorb oder durch ein ähnliches Gefäß gegen Stoße geschützt sein. °iiimstelle»,

oder anderen Gefäße sind in Metallkästen oder in Holzkisten mit ^ Deckel oder
an dem

unteren Teile bis zu einer solchen Höhe dicht sein, daß im Falle eines Bruches der
den Kisten dürfen^sich ftme ftlcht

Holzwolle zulässig.

Flaschen die^Flüssigkeit nicht auslaufen kann. In oen segren ourfen uw
Torf , Stroh , Heu, befinden, dagegen ist

brennbaren Verpackungsstoffe , wie Sägespäne,

Holzwolle zulässig. Wärmedurchgang
ff) Gefäße aus anderem Stoffe find nur zuzulassen, wenn sie gsS Verpackung dieser

^ geschützt sind, daß sie nicht beschlagen oder bereisen. Emel ^M ^ chen unter «
Gefäße ist nicht erforderlich . Die Vorschriften für den Verschluß de

gelten sinngemäß auch für solche Gefäße . . -̂ nilickien Aufschriften
(2) Die äußeren Behälter (Holzkisten, Metallkäs en) müssen d,e deutlichen

„Flüssige Lust .", „Oben .", „Unten .", „Sehr zerbrechlich, tragen.

I e. Stoffe , die in Berührung mit Wasser entzündliche oder die Berbr
unterstützende Gase entwickeln.

Zur Beförderung sind zugelassen:
l - Die Metalle der Alkalien und der

alkalischen Erden , wie Natrium,
Kalium , Kalzium und dergl ., sowie
Legierungen dieser Metalle miteinander.

(Z Diese Metalle in größeren Mengen als 5 kg
stnd in starte , dichte, sicher verschlossene Gefäße aus
Elsen (auch Eisenblech) zu verpacken. Mengen bis

As 6 kp- dürfen auch in starken, sicher verschlossenen
Glasgefäßen befördert werden. Die Gefäße müssen
völlig trocken und dürfen auch mit Petroleum be¬
schickt sein. . . .

Holzkiften oder dichte eiserne Mergefäße einzusctzen
" dichten BlecheinsaH zu versehen. Glafuesatzr

Eindringen von Wasser gesicherren̂ chemchtz
Din sind in
sind w mit einem wasserdichten
zu v»rn^ .Ä mir emem gegen das Eindringen von Wasser gesiu-eo.» . 7" . ,

Stoffen N eingebettet in trockener Kieselgur oder ähnlichen, nicht brennbaren
Glasgefäßen mit Mengen bis 2S0 § dürfen statt der Holzkistcn,'cher und

dicht verschlossene Blechgefäße verwendet werden ^ „,,p

den Ev äußeren Behälter müssen die deutliche und dauerhafte wihgltsanga
den Vermerk „vor Nässe zu schützen" tragen.
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Verladungsvorschriften.

(Siehe S . 35 und 37 .)

le.
^ "ffe, die in Berührung mit Wasser entzündliche oder die Verbrennung

unterstützende Gase entwickeln.

1 ^ > bl . Verladescheine.

kwen/dieser  Stoffe ist ein besonderer Verladeschein auszustellen, der mit

2 Ir , Ostens 1 ein breiten roten Querstrich versehen ist.

knzugevx̂b̂ descheinen ist Anzahl , Gattung , Zeichen und Nummer der Versandstücke

Entsprechen̂ "^ Itsangabe , die der Aufschrift der Behälter (vgl. Verpackungsvorschrift)
die Stoffe ausfälliger Schrift daraus hinzuweisen, daß bei Zutritt von Wasser

--Exploff1»8„ x̂ Ziffern 3 und 4 „feuergefährlich", die Stoffe der Ziffern 1 und 2

^ Uber leere
Angabe desr  welche Stoffe der Ziffer 2 a und 2b enthalten haben , ist unter

4. büegelin Nutzeren Inhalts ein besonderer Verladeschein auszustellen.
Umschrift und Erklärungen des Abladers siehe Z 3 der Polizei -Verordnung.
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2a . Kalziumkarbid , auch imprägniert,
Kalziumhydrür (Hydrolith ) sowie
Kalkstickstoff (Kalziumzyanamid)
mit mehr als 0,5o/o Kalziumkarbid .*)

o > Diese Stoffe müssen in eisernen Gefäßen
(auch Schwarzblech, verzinntes oder verbleites
Eisenblech) luft- und wasserdicht verschlossen sei«.

Die Gefäße sind in feste Holzumschließungen
zu verpacken. Das Gewicht eines solchen Versand-
stiickes darf 18L kg nicht überschreiten.

Die Blechdicke muß für Gefäße bis zu 135 kg Rohgewicht mindestens 0,6 mm nnd

für Gefäße , die höchstens SV leg fassen, mindestens 0,4 mm betragen. Für Dosen

von 10 kg und weniger Fassungsvermögen genügen geringere, der Größe angemessene

Blechstürken. Solche Dosen sind in mindestens 12 mm starke Holzkisten sestliegend z«

verpacken, die mit Bandeisen oder Kopfleiste« versehen fein müssen. Die Kisten find

mit einem dichtverlöteten Blecheinfatz zu versehen. Eine Kiste mit Dosen darf das

Gewicht von 05 kg (mit Blecheinfatz 70 kg ) nicht überschreiten.
(»j Die Holzumschlicßung kann in Fortfall kommen, wenn die 100 Kg fassenden

Gefäße 0,8 mm , die 50 kg nnd weniger fassenden 0,0 mm Wandstärke haben und

es sich nur um Reifen handelt , deren Dauer unter normalen Verhältnissen als 5 ^age

nicht übersteigend z» berechnen ist.
1-0 Schwarzblechbehälter find stets mit einem Schutzanstrich zu versehen.
(»> Jedes Berfandstück mutz deutlich nnd haltbar die Inhaltsangabe und die An¬

weisung „Vor Nässe zu schützen" tragen. Die Jnnenbehälter sind mit dauerhafter

Inhalts - und Mengenangabe zu versehen.

2b . Kalkstickstoff (Kalziumzyanamid)
mit mehr als 0,1 bis höchstens 0,6 °/o
Kalziumkarbid.

2o. Kalkstickstoff mit einem vom Absen¬
der bescheinigten Gehalt von höchstens
0,1  o/o Kalziumkarbid.

3. Natriumsuperoxyd , auch in Mi¬
schungen , die nicht gefährlicher
sind als Natriumsuperoxyd.

4. Natriumazid.

st Entleerte Behälter , welche nicht gründ¬
lich von Resten dieser Stoffe befreit sind,
dürfen nicht zur Beförderung zugelassen
werden.

Kalkstickstoff dieser Art ist in tust- und wasser¬
dicht verschlossenen, eisernen Trommeln von min¬
destens 0,3 mm Blechstärke zum Versand zn
bringen, die deutlich und haltbar die Inhalts¬
angabe und die Anweisung „vor Nässe zn schützen"
tragen.

Kalkstickstoss dieser Art darf außer in den z«
21, bezeichnet«« Trommeln auch in starken, gegen
Feuchtigkeit gedichteten Säcken befördert werden.

0) Die Stoffe der Ziff . 3 und 4 sind in starke,
dichte, sicher verschlosseneGesäße aus Eisen (auch
Eisenblech) zu verpacken, die völlig trocken sein
müssen, bei Natriumazid auch mit Petroleum beschick!
sei» können.

(2) Die eisernen Gefäße sind in Holzkisten mit
einem gegen das Eindringen von Wasser gesicherten
Blecheinsatz einzusetzen.

(s) Die äußeren Behälter müssen die deutliche
und haltbare Inhaltsangabe und den Vermerk „Bor
Nässe zu schützen" tragen.

S -Ibstentziindlich- Swffe.

n reten kann sZjff, 7), ' q^ (Z-st 5 und ü), derart beschwert, daß Selbstent-

EteL als nicht ^ rsen- und Stahtspäne , ZU . 9) oder hinsichtlich ihrer

anzusehen . Diese Stoffe sind und noch der Selüstoxydation unterliegend (Ziff. 8s , 8d , lO)
ffe sind dann nach den Vorschriften der Klasse ll zu behandeln.

Zur Beförderung sind zugelassen:
1. Gewöhnlicher (weißer oder gelber)

Phosphor.
2. Amorpher (roter ) Phosphor , Phos-

phorsesquisulfid , Phosp horkalzi-
nm , Phosphorstrontium , Phos¬
phorelsen und ähnliche Verbindun¬
gen von Phosphor mit Metallen.

3. Mischungen^don amorphem Phos¬
phor mit Harzen und Fetten , deren
Schmelzpunkt über 35° liegt.

1 Die Stoffe der Ziff . 1 und 2 müssen in starke,

gut verlötete Blechgefüße verpackt und diese
ke, sicher verschlossene Holzbehälter fest ein-
sein. Gewöhnlicher Phosphor muß mit
umgeben sein. Bei den Stoffen der Ziff. 2

igen üis zn 2 KZ- dürfen statt der Mechgesaße
arke Glasssaschen oder Kruken oder Kisten ver-

werden.
Auf Len Kisten muß der Inhalt dcntlich

inerhast angegeben sein, bei gewöhnlichem
-)or ist die Bezeichnung „Oben" beizufligen.
lese Stoffe sind entweder in Kisten zu verpacken,
n Uusstreuen gestatten , oder müssen insein.



V erladun gsvors chriften.

In den Verladescheinen über Kalkstickstoff Ziffer 2o ist zwecks Befreiung von den

besonderen Verladevorschriften C zu bescheinigen, daß der Karbidgehalt 0 , 1 °/v mcht

übersteigt, und , falls der Stoff in Säcken zur Verladung kommt, auf die Bedingung
durchaus trockener Verladung hinzuweisen.

B . Verladung im allgemeinen.
1 Die Stoffe sind, wenn unter Deck verladen , in trockenen und dauernd trocken zu

haltenden, besonders gut ventilierten Räumen und möglichst abgeschlossen von brenn¬

baren Flüssigkeiten und leicht entzündlichen Stoffen unterzubringen.

ü. Verboten ist ihre Verladung in derselben Schottenabteilung mit:
Sprengstoffen , la,
Munition , Ib . .

-1 Die Bersandstücke sind besonders sorgfältig zu behandeln und fest zu lagern.

1 Feuchte Säcke mit Kalkstickstoff, Ziffer 2o , sind von der Verladung auszuschließen.

C. Weitere Vorschriften für Stoffe der Ziffern 2a und 2b.

k Diese Stoffe dürfen auch nicht in derselben Schottenabteilung verladen werden mit.
Zündwaren und Feucrwerkskörpern , Io,
selbstentzündlichen Stoffen , II , mit Ausnahme der vorschriftsmäßig verpackten

pyrophorischen Metalle (II Ziff. 11),
Gemischen von Schwefelsäure und Salpetersäure , V Ziff. 1,
sonstigen gefährlichen Gütern , VI.

- Lue' dürfen aus Personenschiffen unter Deck  in Mengen von höchstens 200 t und nur

»ach Maßgabe der für sie verfügbaren geeigneten Räume befördert werden . Als

geeignet sind trockene, gut ventilierte Räume anzusehen, die über dem Schottendeck uud

nicht unter bewohnten Näutnen liegen, Heizanlagen und Flammenbeleuchtung nicht

enthalten !und auch nicht mit Räumen , die solche Einrichtungen enthalten , in Ver¬

bindung stehen. Besonderer Wert ist darauf zu legen, daß im Notfall die Stoffe der

Ziffern 2a und 2d schnell beseitigt werden können. Eine Beiladung anderer Gegen¬

wände ist also nur zulässig, wenn hierdurch die Schnelligkeit der Beseitigung der Stoffe

der Ziffern 2 a und 2 b im Notfall nicht beeinträchtigt wird und wenn weiter dre ber-

Madenden Stoffe nicht brennbar und nicht explosionsgefährlich sind oder wie z. B.

chlorsaures und bromsaures Kali , übermangansaures Kali , Natrium - oder Baruun-

luperoxhd, durch Reibung mit organischer Substanz Brände verursachen tonnen.

n . Selbstentzündliche Stoffe.

A. Verladescheine.  ^
>«b-r i-d- S-Rdimg auszB-ll-n.

L°7o.̂ ch ^
2' In den Verladescheinen ist Anzahl , Gattung , abgesehen von

<bzw. Netzballen vgl . Ziff. 8) aufzuführen ^ Scbrist hinz'uzufügen.
Ziff. 11, der Vermerk „Selbstentzündlich ^ OZ der Verordnung und dre

^ Begen Unterschrift und Erklärungen des Abladers s h 8
Fußnoten zu den Stoffen des Güterverzerchnrffes-

Ziff. 11, dürfen . ..
a) nicht in derselben Schottenabteilung verladen wer en

Sprengstoffen , la,

Munition , 1 b, ^ entzündlich bezeichnten Gasen,
den in der Verladungsvorschrrft zu Ick ats emzun
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4. Zinkäthyl , und Zinkmethyl auch
in ätherischer Lösung.

u ) Diese Stoffe , auch in ätherischer Lösung, sind
in starke, dichte, gut verschlossene Gesäße aus Glas,
Ton (Steinzeng oder dergl .) oder Metall zu verpacken.

<ü) Gefäße aus Glas oder Ton sind einzeln oder
zn mehreren unter Verwendung von Asche oder trockener Kieselgur in starke Blechgefäße
einzusetzen, die dicht zu verlöten sind. Gefäße aus Metall sind einzeln oder zu mehreren
unter Verwendung geeigneter Verpackungsstoffe in starke, starre , geschlossene Ilbergefütze
(Küvel oder Kisten) fest einzusetzen.

<sl Die äußeren Behälter müssen die „Inhaltsangabe " tragen. Übergefäße mit
Glasballons müssen ferner mit der deutlichen Aufschrift „Vorsichtig tragen " versehen sein.

Waren, Treibriemen aus Baumwolle
oder Hanf, Weber-, Harnisch- und
Geschirrlitzen, Garne und Zwirne,
Netzwaren (Olsischnetze und dergl.),
sofern die Tränkungsmittel wegen
nicht vollkommener Trocknung noch
der Selbstoxydation unterliegen und
deshalb Wärme entwickeln können.

8b .****) Gemenge aus körnigen oder
porösen , brennbaren Stoffen mit
Lein öl ,Harz ,Harz öl ,Petro leum-

*) Die irr den Ziffern 6 und 6 bezeichueten
Stoffe gelten als frischgeglüht, wenn nicht vom Ab¬
lader im Verladeschein bescheinigt ist, daß sie
nach der Abkühlung mindestens 48 Stunden dünn
ausgebreitetsfrischem Luftzug ausgesetzt waren . Liegt
diese Bescheinigung vor , so sind jene Stoffe ohne
Beschränkung zngelaffen.

"ch Die Beförderung von Seide in Strängen,
die laut Bescheinigung in den' Verladescheinen nicht
in solcher Weise beschwert ist, daß Selbstentzündung
eintreten lann , unterliegt keinen Beschränkungen.

»--«) Die Beförderung von Stoffen dieser Gattung,
welche laut Bescheinigung in den Verladescheinen
nicht gefettet , gefirnißt oder geölt sind, unterliegt
keiner Beschränkung

Die in den Ziffern 8 s , 8 b und 10 bezeich-
neten Stoffe gelten als selbstentzündlich, wenn nicht
vom Ablader im Verladeschein bescheinigt ist, daß
die Tränkungsmittel vollkommen getrocknet und also
Selbstoxydation und Wärmeentwicklung ausgeschlossen
sind. Liegt diese Bescheinigung vor , so sind jene
Stoffe ohne Beschränkung zngelaffen.

Gewöhnliches Tauwerk gilt ohne weiteres als
nicht gefettet.

6.*> Frisch geglühte Holzkohle und
Lederkohle , gemahlen oder
körnig.

5.*) Frisch geglühter Ruß. Die Stoffe der Ziff. ö und 6 sind in dichte, gut
Verschlossene Metallbehälter zu verpacken.^ ^ ^ . r, r— kipp-.sioclibeickiwerte Seide muß in starke Kisten ver-

8a .****) Gefettete , gefirnißte oder
geölte Erzeugnisse aus den
Stoffen der Ziffer 8, z. B. Schutz¬
decken, Persenninge , Ölzeug, Seiler-

8.***) Folgende Stoffe gefettet , ge¬
firnißt oder geölt : Wolle , Haare,
Kunstwolle , Baumwolle , Seide,
Flachs , Hanf , Jute — in rohem
Zustand , als Abfälle , Lumpen
oder Lappen.

7.**) Hochbeschwerte Seide (Cordon-
net-, Souple-, Bourre de Soie- und
Chappe-Seide) in Strängen.

wüsten zwischen oen einzelnen LMjcn
durch Holzroste ausreichende Hohlrämne geschaffen
sein, die mit Öffnungen in den Kistenwänden in
Verbindung stehen, so daß die Luft durchziehen
kann. An den nutzeren Kistenwänden sind Leisten
anznbringen , die das Znstellen der Luftlöcher ver¬
hindern.

Die Stoffe und Fabrikate der Ziff .8, 8u , 8b,
8e , S und 1U (mit Ausnahme von Netzen) müssen
in starken Behältern luftdicht verpackt sein, d. h.
in metallenen Gesäßen oder in Kisten mit dichten
Blecheinsätzen. Geölte Netze sind in gut venti¬
lierten Räumen lose aufzuhängen.

Bei Magnesiunipulver genügt auch eine Ver¬
packung in dichten Blechbüchsen, die in Holzkisteu
eingesetzt sind.



Verladungsvorschriften.

Kalziumkarbid und Kälziumhydrür sowie Kalkstickstoff mit einem Kalzium¬

karbidgehalt vou mehr als 0,1 °/o, ts Ziff. 2a und 2b,

sonstigen gefährlichen Gütern , VI.

Im übrigen sind sie von leicht brennbaren Gegenständen jeder Art , insbesondere

Zündwaren und Feuerwerkskörpern , Io , und brennbaren Flüssigkeiten mit Ausnahme

der fetten Ole, III , sowie von Behältern mit anderen als brennbaren Gasen, die

Stoffe der Ziff. 12 auch von Säuren wirksam räumlich abgeschlossen und überall

leicht zugänglich Zu verstauen.
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rückständen und dergl ., sofern die
letzteren Bestandteile noch der
Selbstoxydation unterliegen kön¬
nen (z. B . sogenannte Korkfüll¬
masse ) , Lupulin.

8e . Gummi (Kautschuk) gemahlen,
Gumm i-(Kauts chuk-)staub.

9. Staub , Gries , Flitter , Pulver , Späne
von Magnesium , Aluminium , Zink
oder von Legierungen mit einem

Aluminium - -o— Zinkgehalt von mehr

als <80 o/o, auch fettig oder ölig, Hoch¬
ofenfilterstaub , fettige oder ölige Eisen-
und Stahlspäne (Dreh -, Bohrspäne
und dergl,) *) .

10.****) Mit Fett , Ol oder Firnis ge¬
tränktes Papier (auch Pappe ) und
Fabrikate daraus **) (z. B . Hülsen,
Pappringe ), sofern die Tränkungs¬
mittel wegen unvollkommener Trock¬
nung noch der Selbstoxydation unter¬
liegen und deshalb Wärme entwickeln
können.

11. Pyrophorische Metalle.
12. Schwefelkalium und Schwefelnatrium,

trocken (wasserfrei ).
13. Gebrauchte Hefebeutel , ungerei¬

nigt.

D Die Beförderung von Eisen- und Stahlspänen,
die laut Bescheinigung in den Verladescheinen nicht
gesellet sind, unterliegt keiner Beschränkung.

**) Gewisse japanische Fabrikate dieser Art haben
sich als besonders gefährlich erwiesen.

S . Fußnote S . 42,

III . Brennbare (Tlüssiakeiten.
si) Zur Verpackung der hier pcher ver-

baren Flüssigkeiten (" d starke,̂ d oder
schlossene Gefäße aus Glas , --- «ösimgen vu
dergl ') oder Metall r̂rcherwendrw
Nitrozellulose in Ess-g,am ° (3M ^
Metallgesüßen versandt werde- , ^ 2, d,c

Für die Flüssigkeiten der HM» w'°
gleichen oder höheren Nmnmp »ie  MW
Teflpctroleum(3-Ö- ^ sind anch Urk
keiten der Ziss. l ' e°gl.chehttltcr

1. Kohlenwasserstoffe , und zwar
a) Petroleum , rohes und gerei-

uigtes , wenn es bei 17,,->o ein
spezifisches Gewicht von min¬
destens O.vso hat , oder bei einem
Barometerstände von 760 mm
(auf die Meereshöhe reduziert)
im AZelschen Apparate nicht
unter , ZI « entzündliche Dämpfe
gibt (Testpetrolenm).

Aus Braunkohlente er bereitete
Öle , Torf - und Schieferöle,
Asphaltnaphtha und Destillate
aus solchen , wenn diese Stoffe
mindestens das vorbezeichnete
spezifische Gewicht haben (Solar¬
öl, Photogen und dergl .).



Verladungsvorschriften.

(Siehe S . 39 und 41 .)

III . Brennbare Flüssigkeiten.A .
Verladescheine.

ndung von brennbaren Flüssigkeiten ist ein eigener Verladeschein unter

aderer Gegenstände auszustellen . Die Flüssigkeiten sind mit Namen.
Buchstaben nach Maßgabe des

Güterverzeichnisses aufzusühren.
tgkeiten mit einem Flammpunkt unter 21 » 0 sind als „feuergefährlich" .

als „brennbar " zu bezeichnen.mschrist und Erklärungen des Abladers siehe § 3 der Polizei -Verordnung.B . Verladung im allgemeinen,gkeiten mit einem Flammpunkt unter 21 ° L dürfen mitchgstoffen, la , undMion. Ich.
l stur dann auf



e. 2, 3, 4.

Güterverzeichnis.

Steinkohlenteeröle , die bei

17,o° ein geringeres spezifisches
Gewicht als 0,Wo haben (Benzol,
Toluol, Fylol, Kumol und dergl.).

Kohlenwasserstoffe anderen
Ursprungs , die bei 17,s° ein
spezifisches Gewicht von minde¬
stens 0,83« haben , mit Ausnahme
von Schmierölen, die im Pensky-
Martensschen Apparat erst bei einer
Wärme von mindestens 100° ent¬
zündliche Dämpfe geben,

b) Petroleum , rohes und gereinig¬
tes , Braunkohlenteeröle , Torf¬
und Schieferöle , Asphaltnaphtha
sowie Destillate aus solchen,
wenn diese Stoffe bei 17,5° ein

spezifisches Gewicht von weniger >
als 0,78o und mehr als 0,»so §
haben.

Petroleumnaphtha und Destil¬
late aus Petroleum und Pe¬
troleumnaphtha (Benzin, Ligroin,
Putzöl und dergl.), wenn diese
Stoffe bei 17,5° ein spezifisches
Gewicht von mehr als 0,«M
haben . i

o) Petroleumäther (Gasolin, Gas¬

äther, Neolin und dergl.) und ähn¬
liche aus Petroleumnaphtha
oder Braunkohlenteer bereitete
leicht entzündliche Stoffe , wenn
sie vei 17,s° ein spezifisches Ge¬
wicht von höchstens 0,68v haben.

Flüssigkeiten , die bereitet sind
einerseits aus Petroleumnaphtha
oder ähnlichen leichtentzündlichen
Flüssigkeiten , andererseits aus

Harz , Kautschuk , Guttapercha,
Seife -, Asphalt , Teer und dergl.

Ester (Äther ) aller Art z. B.

Amylazetat (für Petroleumäther vgl.
Zjff. 1o, für Schwefeläther vgl. Ziff. 3).

3. Schweselüther , auch mit anderen

Flüssigkeiten gemengt -(z. B. Hoff-
mannstropfen), Lösungen von Nitro¬
zellulose in Schwefeläther (Kollo¬
dium) in Amylalkohol , in Äthyl¬
alkohol , in Methylalkohol , in
Essigäther , in Amylazetat , in
Azeton , in Nitrobenzol oder in

Gemengen dieser Flüssigkeiten
(z. B. Zaponlacke), höchstens ein-
prozentige Lösungen von Nitro¬
glyzerin in Alkohol.

4. Lösungen von Nitrozellulose in
Essigsäure.
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Verpackung.

dfvAgeschlossenen starken, genau über

die Behälter Pa,senden überliste zu verpacken sind.

Flüssigkeiten der Ziff . 8 dürfen, wenn die

Bersandstücke mehr als S kx Inhalt haben, nur

rn starken eisernen Gesäßen befördert werden.

Unterhalb der in den vorstehenden beiden Ab¬

sätzen angegebene » Grenzen sind für die dort bezeich-

neten Flüssigkeiten anch andere der unter (1) Ab¬

satz l genannte » Behälter in geschlossene» starken

Kisten zulässig , jedochifür Mengen iEiiizelpackungeiy

von mehr als Sk mir Metallgesaße . Außer Glas-

urrd Tongefäßen sind auch Blechgefäße unter

Verwendung geeigneter Verpackungsstosfe in die

Kisten fest emzusetzen. Wenn die Kisten genan

über die Blechbehalter Passen, kann das besondere

Verpackungsmaterial wegfallen . (Bgl mutzM.)

<s> Gesäße ans Glas oder Tan mit den Flüssig¬

keiten der Ziff. > bis 9 sowie Blechgesäsie mir

Flüssigkeiten der Ziff. 3 und 8 sind einzeln oder zu

mehreren unter Verwendung geeigneter Berpackangs-

stoffe in starke Übergefaße fest einzusetzen, die Misten

ausgenommen ) mit guten Handhaben versehen sein

müssen. Offene Übergesöße müssen eine Schlitzdecke

haben , die, wenn sie aus Stroh , Rohr, Schilf oder

ähnlichen leicht brennbaren Stoffen besteht, mit

Lehm-, Kalkmilch oder dergleichenunter Zusatz von

Wasserglas getränkt ist.
Kisten oder Kübel sind auf den entsprechende»

Flächen mit der Aufschrift „oben " zu versehen.

!i> Blech- oder andere Metallgesiihe dürfen imt

Flüssigkeiten der Ziff . 3 und 8 sowie mit A;tt-

aldedyd tZiff . 8) nur bis zu (bei 15°) gelullt
werden.

t«) JedeSVersandstückmitFlüssigkeitenwiteinem
Flammpunkt unter 21 Grad rl mit Ausnahme sc

unter 1 », Absatz 3, sowie unter 4, S, '>, kuno  »

genannten Flüssigkeiten muß aus rotem Grunm

die deutliche , gedruckte Aufschrift „fenergesahruch

is>Die vorstehenden Bestimmungen smdP
Anwendung bet Beförderung breniibaici ANII.I

leiten in Sammelbehältern von Tankschiffen.

6.

7.

6. Holzgeist , roh rektifiziert,
Azeton , Uzetalüehyd (auch in alko¬
holischer Lösung).
Das allgemeine Denaturiernngs-
mittel für Spiritus (mit Pyridin
bersetzter Holzgeist ) .

Gemische von Holzgeist und Benzol
(mit oder ohne Erdwachs, z. B. Pansol),
ferner Monochtorbenzol.

8- Schwefelkohlenstoff und brenn¬
bare Flüssigkeiten , die Schwefel¬
kohlenstoff enthalten.

9- Fette Ole , Firnisse , mit Firnis
versetzte Farben , Terpentinöl (Kien-
ö'l) und andere ätherische L-le,

aus Terpentinöl bereitete brenn¬

bare Flüssigkeiten (Terpentinöllacke

und dergl .) , Fuselöle , absoluter

Alkohol , Weingeist (Spiritus ) sowie
daraus bereitete Flüssigkeiten(Spmnw-
lacke, Sikkative, flüssige Seifen und dergl-). >



Verladungsvorschriften.

Entzündung der Flüssigkeiten eine unmittelbare Gefährdung der mit Sprengstoffen

oder Munition belegten Räume ausgeschlossen ist.

2. Keine brennbare Flüssigkeit darf in derselben Schottenabteilung verladen werden nntr

Sprengstoffen , In,
Munition , 1b.

3. Im übrigen sind die Flüssigkeiten mit Ausnahme der fetten Ole der Ziff . 9

ch von Feuerungsanlagen und Flammenbeleuchtung
b) von

Zündwaren und Feuerwerkskörpern , Io , Natriumsuperoxyd Io , 6.

selbstentzündlichen Stoffen , II , mit Ausnahme der vorschriftsmäßig verpackten

pyrophorischen Metalle , Ziff . 11 , , ^ ,
Salpetersäure , Schwefelsäure und Gemischen daraus , > Ziff . i,

sonstigen gefährlichen Gütern , VI , .

räumlich derart getrennt zu halten , daß weder die Flüssigkeiten selbst noch^ die durch

ihre Verdunstung entstandenen Gase oder explosiven Lustgemische sich an den ^-euerungs-
und Beleuchtungsanlagen oder an etwa durch Gegenstände unter b erzeugten Brand¬

oder Erhitzungsherden entzünden können.

Die Stauungsräume müssen gut ventiliert sein.

5. Offene Ubergefäße zerbrechlicher Behälter (vergl . Verpackungsvorschrift (ch) dürfen
nicht belastet werden.

0 . Verschärfung für Personenschisse.

Personenschiffe dürfen von den Stoffen der Ziff . 1 b und o, 2 und 3

befördertw" b ^ 600 KZ, von Schwefelkohlenstoff, Ziff. 8, nicht mehr als 5 ÜA

Anlagey nur a'ir " ^ ^ hen von kleinen Mengen in Sammelsendungen gemäß

9 . Vorsicht bei der Verstauung von fetten Ölen und Firnissen.

^gemehl ^ ^ ^ ^ d Pflanzliche Faserstoffe und Fabrikate daraus (auch Papier ) , sowie

Mrmffen und dergl . neigen bei Tränkung mit den meisten fetten Ölen und mit

^tzünduria N . sbei  verhinderter Wärmeabfuhr (feste Packung oder Stauung ) zur Selbst-

tresich dnL dbr Verstauung der genannten Flüssigkeiten ist deshalb Vorsorge zu

v erartige Brandherde nicht entstehen können.
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IV. Giftige Stoffe. )
1. Nicht flüssige Arsenikalien , nament¬

lich arsenige Säure (Hüttenrauch),
gelbes Arsenik (Rauschgelb, Auripig¬
ment), rotes Arsenik (Realgar), Scher¬
benkobalt (Fliegenstein) und dergl.

(i) Diese Stoffe sind zu verpacken:
s) in starke eiserne Fässer mit aufgeschraubtem

Deckel und Rollreifen oder

b) in doppelte Fässer aus festein, trockenem
Holze mit Einlagereifen oder in ebensolche
doppelte Kisten mit Nmfassungsbändern , wo-

, . bei die inneren Gefäße mit dichtem Stoffe
nusgetlewet sein müssen . Statt der inneren Holzbehälter können auch verlötete
ckUechgefaße oder Gefäße aus Glas oder Ton verwendet werden . Die Glas oder
^ongefaße müssen in den Übergefäßen (Körben , Kübeln , Kisten ) mit geeigneten
^erpackungsstoffen fest verpackt sein . Unter diesen Bedingungen können auch
mehrere solcher Behälter zu einem Versandstücke vereinigt werden,

e) Tue Stoffe dürfen auch in Säcke von geteerter Leinwand verpackt sein, die in

, Efache Fässer von starkem , trockenem Holze einzuschließen sind,

anzi,geben ^ Versandstücken ist der Inhalt (z. B . Arsenikalien ) deutlich und dauerhaft

2 . Ferrosilizium und Ferromaugan-
si li zium , aufelektrischem Wege gewonnen.

Z. Zyaukalium und Zyannatrium in
fester Form.

4 . Flüssige Arsenikalien , insbesondere
Arsensäure in Lösung.

L. Zyankaliumlauge und Zyannatri¬
umlauge.

H. Giftige Metallpräparate:
a) Sublimat , Weißes und rotes

Präzipitat;
Kupferfarben , insbesondere Grün¬

span, grüne und blaue Kupferpigmente;
Bleizucker;

b) andere Bleipräparate , insbesondere
Bleiglätte (Glätte, Massikot), Men¬
nige , Bleiweiß und andere Blei¬
farben;

Bleirückstände und sonstige
bleihaltige Abfälle.

*) Wegen leerer Behälter , in denen giftige Stoffe
siehe Verpackungs - und Berladungsvorschriften.

ff) Diese Stoffe sind trocken in völlig trockene,
rke, wafferdichte Behälter aus Holz oder Metall
verpacken.
(s > Aus den Bersandstücken ist der Inhalt deutlich

d dauerhaft anzugeben mit dem Zusatz „Vor
-!,e zu bewahren ", „Nicht stürzen ".

(>) Zhankalium usw . ist nach den Vorschriften
n und b für Zifff i (Ursemkalien ) zu verpacken.
(2) Ans den Bersandstücken ist der Inhalt deutlich

d dauerhaft cmzugeben.
ff) Flüssige Arsenikalien sind zu verpacken:
s) in Metall - , Holz - oder Gummigefäße mit

guten Verschlüssen oder
b) in Glas - oder Tongefäße, , die unter Ver¬

wendung geeigneter Verpackungsstoffe in
starke Übergefäße (Weiden - oüer Metallkörbe,
Kübel oder Kisten ) fest eingesetzt sind ; Über-
gesäße (ausgenommen Kisten ) müssen mit
guten Handhaben versehen sein.

(2) Auf den Versandstücken ist der Inhalt deutlich
d dauerhaft anzugebeii.

(>) Zhankalium - usw . Lange ist in gut ver¬
lassene eiserne Gefäße zn verpacken , die in feste
lz - oder Metallbehülter niit Kieselgur , Sagemehl
:r anderen aufsangcnden Stoffen fest eingebettet
d.

(A Auf den Versandstücken ist der Inhalt deutlich
d dauerhaft cmzugeben.
(-) Die Stoffe dieser Ziffer sind zu verpacken:
->) in eiserne Fässer oder in dichte Fäßer aiw

festem , trockenein Holze mit Emlagereffen
oder in Kisten mit limfassnngsbändetti

oder .
b) in eiserne Gefäße (sogenannte HobbockK

o) in Glas - oder Tongesäße oder—bei Mengen— ... / eilte, ffarru .

lmhüllnngea (Beutel ) ; die Behälter und
Senkel sind in starke, dichte, sicher verschlossene
volzbehälter mit geeigneten Verpackimgs-
:offen fest einznbetten;
er allen Bleifarben sind mich Gesäße anS
eiß- oder anderem Eisenbleche zngelaffen.. . . - -. ->„c,alt (auch

3. 4, 5 oder 6» onchalt°nstewes°'" u-b'
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Verladungsvorschriften.

IV. Giftige Stoffe.

A. Verladescheine.
1 Kr jede Sendung von giftigen Stoffen der bedingungsweise zugelassenen Arten ist ein

besonderer Verladeschein unter Ausschluß anderer Gegenstände auszustellen . Die Stoffe

sindmit Namen , Ziffer und Buchstaben nach Maßgabe des Güterverzeichnisses aus¬

zuführen und deutlich als „giftig" zu bezeichnen.
Das Gleiche gilt für entleerte Gefäße, welche Stoffe derZiff . 1, 3, 4, 6, 6a und 9

enthalten haben.
2 Wegen Unterschrift und Erklärung des Abladers stehe tz 3 der Polizei -Verordnung.

l
2.

Z.

4

4

B - Verladung.

Mas- und Tongefäße in offenen Schutzhüllen dürfen nicht belastet werden . ^

Die Stoffe der Ziff. 1, 3, 4, 5, 6a und 9 sowie deren entleerte Behälter müssen unter

wirksamem, räumlichem Abschluß von Nahrungs - und Genußmitteln gehalten werden.

Behälter mit aus elektrischem Wege gewonnenem Ferrosilizium und Ferroinangansilizium

müssen trocken und , wenn unter Deck, in gut gelüsteten Räumen und nicht m der

Nachbarschaft von bewohnten Gelassen verstaut werden.

Die Stoffe der Ziff. 3 und 5 müssen von Säuren räumlich so wirksam abgeschlossen ge¬

halten werden, daß eine Mischung auch bei Beschädigung der Behälter ausgeschlossen bleibt.

Bromzyan darf nur auf Deck verladen werden.

/
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Kupfervitriol (Blaustem ) und Mi¬
schungen von Kupfervitriol mit
Kalk , Soda oder dergl . (Pulver zur
Herstellung
oder dergl .).
Bromzyan.

von Bordelaiser Brühe

Kupfervitriol usw. ist zu verpacken in starke,
dichte, sicher verschlossene Holzbehälter (Fässer oder
Kisten) oder in starke, dichte, gut verschlosseneSäcke.

Auf den Versandstücken ist der Inhalt deutlich
und dauerhaft anzugeben.

(p Bromzyan muß in zugeschmolzenen Glas¬
tuben zur Beförderung gebracht werden, die
höchstens Ve bA des Stoffes enthalten und nur

bis zur Hälfte gefüllt sein dürfen.
Jede Tube muß in eine starke, verlötete Blechbüchse eingelötet sein, deren Raum¬

inhalt das Fünffache des Bromzyans betragen muß Die Büchse muß mit Kiesel¬
gur aufgefüllt sein.

Die Büchsen sind in starke Holzkisten mit zu verlötendem Einsatz aus ver¬
bleitem Eisenbleche festzulagern . Eine solche Kiste darf nicht mehr als 5 kg Bromzyan
enthalten.

(2) Auf den Versandstücken ist der Inhalt deutlich und dauerhaft anzugebcn.

9. Baryt , Barythydrat , Barium¬
salze (ausgenommen schweselsaures
Barium und Bariumsuperoxyd Via ).

Anmerkung : Die chlorsauren Salze (Ziffer 8
der Klasse IV der Anlage C zur Eisenbahuverkehrs-
ordnnngs sind in Klasse Via dieser Anlage ausgeführt.

(>) Die Stoffe der Ziffer 9 sind zu verpacken
in dichte Holzbehälter (Fässer oder Kisten) oder in
dichte Säcke aus Jute oder Papier . Bnriumsuper-
oxhd ist nach den Vorschriften der Klasse Via
Ziffer 3 zu behandeln.

Leere Behälter , in denen Stoffe der Ziff. 1, 3,
4, ö, 6 a oder 8 enthalten gewesen sind, müssen
vollkommen dicht geschlossen sein. Der frühere In¬
halt muß aus ihnen angegeben sein.

V. Ätzende Stoffe.*)
Schwefelsäure jeglicher Konzen¬

tration , auch__ , ..uch rauchende (Oleum ) ein¬
schließlich Schwefelsäureanhydrid,
Salzsäure , Salpetersäure (Scheide-
vasser), Flußsäure.
Gemische von Schwefelsäure und Sal¬

petersäure dürfen
a) kein Glyzerin oder Nitrogly¬

zerin enthalten,
k) sie müssen bei einem Gehalt an

Schwefelsäure unter 3Vo wasser¬
frei sein, sie dürfen bei einem Ge¬
halt an Schwefelsäure von 3 bis
4höchstens 4 °/o Wasser und bei
einem Gehalt von mehr als 4 0/0
dem Schwefelsäuregehalt ent¬
sprechend von 4 bis höchstens
18 °/o Wasser enthalten.

Lhlorschwefel sowie salpetersaures
rnd schwefelsauresEisenoxyd (Ferri-
litrat oder Ferrisulfat , Eisenbeize).
Ätzlauge (Natronlauge , Sodalauge,
Kalilauge, Pottaschenlauge und dergl .),
2 ls atz (Rückstände von der Ölraffinerie ).

_—

. . Ü) Zur Verpackung der Stoffe t bis 4 sind starke,
Sichte, sicher verschlossene Gefäße zu verwenden, dieangegriffen werden.̂ *) Der

^'crichlnß muß so beschaffen sein, daß ec wederdurch Erschütterungen noch durch den Inhalt be¬

schädigt werden kann. Bei Verwendung von Ge¬fäßen ans Glas oder Ton ist nachstehendes zirbeachlen:
s) Bei den Stoffen der Ziff t bis 8 sind die

Gefäße unter Verwendung geeigneter Ver-
packüngsstvffe in starke Übergefäße (Weiden-
odcr Metallkörbe, Kübel oder Kisten) fest
cinzusetzen: Übergcfäße (ausgenommen Ksten)
müssen mit guten Handhaben versehen fein,

b) Bei konzentrischer Salpetersäure mit einem
spezifischen Gewicht von mindestens t,48 bei
tö ° 0 (46,8°Beaums ) und bei roter rauchender
Salpetersäure sowie bei rauchender Schwefel¬
säure (Oleum) mit einem Geholt von 2V ff«
freiem Anhydrid an aufwärts und bei
Schwefelsäureanhydrid sind die Glas - oder
Tongefüße in den Üüergefäßen mit einer
ihrem Inhalte mindestens gleichkommendcii
Menge Kieselgur oder anderer geeigneter
trockenerdiger Stoffe einznbetten. Das gleiche
gilt bereits für Salpetersäure von 1,8 spezi¬
fischem Gewicht (36 ° Beaumö ) , wenn sie
unter Deck verladen werden soll.

v) Verpackungsstoff(n) und (d) ist nicht erfor¬
derlich, wenn die GlaSgefäße in eiserne
Mantelkörbe eingesetzt sind und durch gut
federnde, mit Asbest belegte Schließen so ge-«wrr-n wxrdxn, daß sie sich in den Korbenhalten werden,
nicht bewegen können.

>Wegen leerer Behälter , in denen ätzende Stoffe der Ziff- l ins 4 entha . . . . ,ur Be-
und Verladeborschriften . . ^ nur vollständig dem

> Abfallschwefelsäure aus NitroglyzerinsaLr -ken darz m stiften M ----d

! SL . .»« -m-m » -h- l. r,
rladungsvorschriften E 1 an die Widerstandsfähigkeit des y
Anwrderiinaen.
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Verladungsvorschriften.

(Siehe S . 49.)

V. Ätzende Stoffe.

^ A. Verladescheine.
' Mr jede Sendung von ätzenden Stoffen der bedingungsweise zugelassenen Arten ist

Mftriderer Verladeschein unter Ausschluß anderer Gegenstände auszustellen . Die

i sind mit Namen und Ziffern nach Maßgabe des Güterverzeichnisses aufzusühren

Mo deutlich als „ätzend" — rauchende Schwefelsäure sowie Gemische von Schwefel¬

säure und Salpetersäure als „ätzend und feuergefährlich" — zu bezeichnen.

aus entleerte, nicht vollständig gereinigte Gefäße, welche Stoffe der Ziff . 1

y ^ ^ enthalten haben , ist in den Verladescheinen hinzuweisen.

" ^ ^ F3 der Polizei -Verordnung vorgeschriebene Erklärung des Abladers muß sich

A Grund von Bescheinigungen der Auftraggeber auch darüber aussprechen,

daß Abfallschwefelsäure aus Nitroglyzerinfabriken vollständig denitriert ist,

^ damische aus Schwefelsäure und Salpetersäure den in der Ziff. 1 des

Güterverzeichnisses gestellten Bedingungen entsprechen;

a) sie muß ferner enthalten : bei Salpetersäure (Ziff. 1) in Glasgefäßen die Angabe

des spezifischen Gewichts bei 15° C und bei rauchender Schwefelsäure (Oleum)

m Glasgefäßen den Prozentgehalt an freiem Anhydrid.

^ B. Verladung im allgemeinen.

das! d̂,> sind so zu stauen und durch geeignete Zwischenlagen zu trennen,

U - rlwser sich nicht berühren und gegenseitig beschädigen können.

lastet ŵerd̂ ^ b̂ ^ rnit ätzenden Stoffen in offenen Wergefäßen dürfen nicht

eiuê n̂ "^^ dorr Schwefelsäure , Salpetersäure und Salzsäure unter Deck ist durch

oder du^ EE Unterlage (wie Sand , Asche, Kieselgur — bei Salzsäure auch Kohle —)

der geeignete Vorkehrungen die Berührung ausfließender Säure mit

4. ond und Rohrleitungen zu verhindern.
. nnd alle Säuren von Zyankalium,

Schwefelsäure und Salpetersäure uEerr un er ^ ^ sowie ? b°

Zhannatrium und deren Laugen ^ pzs 5 räurnlrch s Rebälter
«>° M,. S, m.d Swsi-« d« KßLLf -uchb-i B-,chSd>gu-S d-r
geschlossen gehalten werden , daß eme . >u>
ausgeschlossen bleibt.
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^ ">s>»»°r»li- »»">'

Em » -? °LLL ' L

daß keine Süure^ aussfleßen°kmm!° Smncn der Ziff, 1 enthalten, müssen so gebaut sein,

Mn ^ "^ 'Eücke müssen die Inhaltsangabe tragen.
einem BatteriekaÄn ^ M gefüllte elektrische Sammler (Akkumulatoren) sind in
Der Batteriekastcii ist mi? I ^ °mzeli,en Zellen sich nicht bewegen können,

packen, Dfl m/ , «"l,äugenden Verpack-,ngsstoffen in eine Kistes-st zu ver-
Sa -nmler?Atkumülar-irei -ms den Deckeln die deutlichen Aufschriften„Elektrische
d,- « kÄ ? « WL -« AL

SWS KKStzSE ' E E .

dürfen ElmeNN^ b̂ " " bbultigen Bleischlamm aus Akkumulatoren und aus Kleikammerii
s. , " " r verwendet worden, wenn ein Austropfen der Säure verhindert ist.

Ei-cmaiwr .'ff'wSchwefelsäure  in tropfbar flüssiger Form enthält, dürfen
muss ein ^ vhne Übergefäße verwendet werden. Bei HolzgefäßenAnstrop,en der Saure verhindert fein.

Vorschüßen unwr^E ^ bei der Beförderung in Tankschiffen siehe Verladungs-
vollständig gereinigte leere Behälter , in denen Stoffe der MR

«, , enthalten gewesen sind, müssen dicht verschlossen sein und die
Bezeichnung des früheren Jnhnlts tragen.

5 . Durch Wasser zersetzliche Chloride wie
Antimonpentachlorid , Thionylchlorid und
Chlorsulfonsäure.

(>) Die Chloride sind zu verpacken,
m vollkommen dichte und mit guten Ver¬

schlüssen versehene Gefäße aus Schlveißeisen.

Kl Flußeisen, Gußstahl, Blei oder Kupferd) in Glasgefäße s,a^ >.- r oder
«) Die Glaswände -,n Selten folgende Vorschriften:

und gegen Heranswnl, , und nrrt gut eingeschliffenen, gedichteten
A Wenn die Glasgefliße Glasstöpseln verschlossen sein, ...

emzusetzen. sdläickien ^ ^ enthalten,- sind sie tu metallene Gefäße
verpackt werden die dnrN, Inhalte dürfen in starke Hotzbehötter

Raschen ve -ŵ ,/ ^ tÔ Eenwande in so viele Abteilungen geteilt pnd.werden. Ein Behälter darf nicht mehr als vier Ab-- - -- N-k/isiW so einzusetzen, dag
teilu^ 7n^ Em "^ Dw «7 '' 'fl',!', _
mir AMestens SV ww von̂ ^/ ^Ä ^ ^ in die Behälter so emzm̂ -,
7. '^ le>elgur oder ähnlick,»«^ "̂ ^ "'ben abstehen. Die Zwischenräume sind

fl) dürfen auckî ^ brennbaren Stoffen fest auszustopfeii,- bei
ZeichenÄ ^ Deckel der^chrßer̂ K°O °ue verwendet werden,cy anzubrrngen, äußeren Behälter ist der Inhalt anzngeben und das



Verladungsvorschriften.

K. Beschränkungen für Schwefelsäure , Salpetersäure und Gemische daraus.

1. Die Gemische dürfen nicht auf Personenschiffen befördert werden.

2. Die beiden Säuren und ihre Gemische dürfen nicht in derselben Schottenabteilung
verladen werden mit:

Sprengstoffen, l u,
Munition, Ib;

die Gemische außerdem nicht mit
den in der Verladungsvorschrift zu Ick als entzündlich bezeichneten Gasen und

mit Kalziumkarbid und Kalziumhydrür sowie Kalkstickstoff mit einem Kalzium¬

karbidgehalt von mehr als 0,1 Io Ziff. 2u und 2b.

^ Origen ist bei der Unterbringung der beiden Säuren und ihrer Gemische zu

berücksichtigen, daß sie organische Stoffe , wie Holz , Kohlen , Faserstoffe und Gewebe,

bis zur Entzündung erhitzen und so Brände Hervorrufen können, sowie, daß Salpeter¬

säure und ihre Gemische bei Berührung mit den genannten Stoffen oder mit Metallen

zur Entwicklung der außerordentlich giftigen nitrosen Gase Anlaß geben. Es ist des¬

halb auf ihre wirksame räumliche Trennung von solchen'Stoffen und außerdem von

Zündwaren und Feuerwerkskörperu , Io,
unter Druck stehenden Gasbehältern , Ick.
Kalziumkarbid und Kalziumhydrür , sowie Kalkstickstoff mit einem Kalziumkarbid -'

gehalt von mehr als 0,1 °/», Is Ziff. 2 a und 2b

zu hEm ^ brennbaren Flüssigkeiten (z. B . III)

fahren , damit ein Bruch der Gefäße und em Übersetzen der ^
wud. Etwa trotzdem verschüttete Säure ist mit reichlichen Mengen

dünnen, keinesfalls aber mit Sägemehl oder dergleichen zu bestreuen oder nnt Putz

Elle oder dergleichen anfzuwischen. weil sich dabei giftige nitrose Gase entwickeln.

D . Ausnahmen für gewisse Fahrzeuge.

fernen Segelschiffen in der Nah -, Küsten- und kleinen Fahrt kann von den

Insten B. 1 bis 3 abgesehen werden.

E. Beförderung von Säuren in Tankschiffen.

Beförderung von konzentrierter Schwefelsäure , von konzentrierter Salpetersäure

Mischsäuren in den unter Ziffer 1 zweiter Absatz des Güterverzeichnlffes angege

Miigsverhältniffen in Tankschiffen ist unter folgenden Bedingungen zulässig.

b- Die Behälter sowie alle Teile, mit denen die Säure w Berührung komm^
Essen aus einem Stoffe bestehen, der von der Saur ch 3 3 st

^ Die Behälter müssen für Schwefelsäure und Mchstwue auf eme

- AK-"»"-
durch die etwa beim Füllen oder sonst nberffteßende Saure berhuwn ^ ^

^„Bei Salpetersäure und Mischsäure ^stVo^ orge zu r ff ' ^ ^ ffen oder mit

Een oder sonst überfließende Saure nicht mrt °^6Mis ) E ^
Metallen in Berührung kommt und zur Entwicklung der ß

nitrosen Gase Anlaß geben kann.

d̂ s' ^ Enimn als
d Guterverzeichnisses.

Ws Behältermaterinl vergleiche Fußnote zur Verpackungsvorschrift(1) zrr
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VI. Sonstige gefährliche Güter.

VIA. Feste , nicht selbstentzündliche feuergefährliche Stoffe.

VI b. Massengüter , die der Selbsterhitzung unterliegen.
1. Steinkohlen in Schüttladung oder

in Säcken.
2. Preßkohlen (Briketts ) von Stein¬

kohle*) und Braunkohle.
3. Baumwolle , Jute , Hanf , Flachs

und gndere pflanz li che Faserstoffe.
4. Kopra in Säcken.
L. Maisschrot , Maiskleie , Rückstände

aus der Maisstärkefabrikation,
Hülsenmehl von Getreide (Kleie¬
staub , Kleiedunst ), auch von Erd¬
nüssen und Reis (rioomoal ) und
ähnliche Nebenerzeugnisse der
Mühlenindustrie.

4i. Biertreber und Malzkeime.
'7. Rohstoffe für Papierfabrikation,

Lumpen , geschlissenes Tauwerk,
auch Gräser (z. B. Espariogras).

8. Schwefelkies.
9. Ungelöschter Kalk.

U Genügend ausgekühlte Steinkohlenbriketts
Entzünden sich nur unter dem Einfluß von Schwefel¬
säure , Salpetersäure und Gemischen daraus.

4. Chlorsäure Salze. b ) Chlorsäure Salze sind zu verpacken in starke,
dichte, sicher verschlossene Behälter aus Holz oder
Wellblech. Bei Wahl von Holzbehältcrn mutz dem
Ausstreuen des Inhalts durch einen dichten
Jnnensack begegnet sein . Ilm die Wellblechgefäße,
die mindestens 0,6 mm stark sein müssen, sind Holz¬
dauben zu legen, die durch Weidenreisen oder in
entsprechend anderer sicherer Weise festgehalten

(2) Auf den Versandstückenist der Inhalt deutlich
und Vauerüaft anznaeben.

Die Stoffe der Ziff . 2 sind zu verpacken in
starte Kiste » mit dichtem Einsatz aus verbleitem
Eisenblech oder starkem Weißblech.

iü> Ans den Bersandstncken ist der Anhalt
deutlich und dauerhaft anzugeben.

fr) Bariumsuperoxyd ist zu verpacken in starke,
dichte , dicht und sicher verschlossene Wellblech¬
behälter , deren Mantel zweckmäßig mit einigen
Holzdauben und darüber gelegten Reisen bewehrt

Bromsaure Salze, Bromsalz(ein Ge¬
misch aus bromsaurem Natrium und
Bromnatrium).

3. Bariumsuperoxyd.

wird . ner Anhalt

4-. übermangansaure Salze.

6. überchlorsaure Salze.
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VI. Sonstige gefährliche Güter.
A. Verladescheine.

1. Für jede Sendung von Stoffen der Klaffe Via ist ein besonderer Verladeschein unter
Ausschluß anderer Gegenstände auszustellen . Die Stoffe find mit Namen , Ziffern
und Buchstaben nach Maßgabe des Güterverzeichnisfes aufzuführen . Wegen Unter¬
schrift und Erklärung des Abladers siehe H3 der Verordnung.

2. Bei Verladung von Maiskleie und Rückständen aus der Maisstärkefabrikation hat der
Ablader in den Verladescheinen unter vollgültiger Firmenzeichnung die Verantwortliche
Erklärung abzugeben, daß der Wassergehalt der Güter nirgends 12 °/» übersteigt

B . Verladung im allgemeinen.
Vla. Feste, nicht selbstentzündliche feuergefährliche Stoffe.

l . Die Stoffe dürfen nicht in derselben Schottenabteilung verladen werden mit.
Sprengstoffen, la,
Munition, Ib , . ^ ^
Kalziumkarbid und Kalziumhydrür sowie Kalkstickstoff mit eenem Kalzmmkarbrd-

gehalt von mehr als 0,1 °/o, Io Ziffer 2a und 2b,
selbstentzündlichenStoffen , U, mit Ausnahme der vorschriftsmäßig verpackten

pyrophorischen Metalle , II Ziffer 11 . ^
Von Zündwaren und Feuerwerkskörpern , le , müssen die Stoffe ^er Klaffe la,

wenn in 'derselben Schottenabteilung verstaut , im wirksamen, räumlichen Abschluß
gehalten werden.

" in denen die Stoffe verstaut sind, oberem deren Wirkungsbereich dürfen
mit verdichteten und verflüssigten Gasen der Klasse Ick Ziffer 1—6 nicht

^ verlasen werden.
don Säuren und Schwefel, ferner von Zucker, Mehl oder ähnlichen

ein? Stoffen in Pulverform räumlich so wirksam abgeschlossen zu halten , daß
I D' EW îich bei Beschädigung der Behälter ausgeschlossen bleibt,

ränmbck̂ Essen endlich von brennbaren Flüssigkeiten der Klasse III Ziffer 1—8
durw in getrennt gehalten werden , daß weder die Flüssigkeiten selbst noch die
oder ^ "̂ stung entstandenen Gase oder explosiven Luftgemische sich an Brand¬

standen̂ ^ st̂ ^ rden entzünden können, die etwa durch Stoffe der Klasse Via ent-

, Massengüter, die der Selbsterhitzung unterliegen.
Stoffe dürfen nicht in derselben Schottenabteilung verladen werden mit:
Sprengstoffen, i ,̂
Munstwn, Ib,

und Kalziumhydrür sowie Kalkstickstoff mit einem Kalziumkarbid-
seî E von mehr als 0,1 °/°, Io Ziffer 2a und 2b,

NM Üblichen Stoffen , II , mit Ausnahme der vorschriftsmäßig verpackten
^ M -äll - pl Ziff-- ll >.

^teiluliaen E an die Laderäume von Gütern dieses Abschnitts angrenzenden
^renastoffo,, E der Möglichkeit der Erhitzung der Schotten zu rechnen. Außer
aicht nm bew b ^ nition (siehe Verladungsvorschriften für diese) sollen demnach
bare Ladung >? feuergefährliche Gegenstände , sondern allgemein auch leicht brenn-

^ Gegenstand̂ " Eer Art im wirksamen Abstand von den Schotten gehalten werden,
borpex, ig ^ letztgenannten Arten , insbesondere Zündwaren und Feuerwerks-
Essen , ^ ^ bete und verflüssigte Gase, Ick, brennbare Flüssigkeiten, insbesondere III,
gebracht, räum/m. derselben Schottenabteilung mit Gütern dieses Abschnitts unter¬
ster nicht oerart getrennt gestaut werden , daß sie von einer Erhitzung der
lernt werden x̂ Elbar in Mitleidenschaft gezogen und bei eintretender Gefahr ent-
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4. Steinkohlen , Preßkohlen , Faserstoffe, Gewebe, Ziffer 3 und 7 und Mühlenprodukte
der unter Ziffer 5 genannten Arten dürfen nicht derart mit Schwefelsäure, Salpeter¬
säure und Gemischen daraus zusammengestaut werden, daß sie von auslausenden
Säuren erreicht werden können.

5. Maiskleie und Rückstände aus der Maisstärkefabrikation sind beim Verladen und im
Schiffe dauernd vor Nässe zu schützen.

6. Die Stoffe der Ziffern 3 und 7 sind auch vor der Tränkung mit fetten Ölen zu be¬
wahren.

C. Weitere Vorschriften für Steinkohlen und Preßkohlen.
Vor der Einnahme einer losen oder gesackten Kohlenladung sind Einrichtungen der' ^ . v-.. . .

2.

Räume , welche den Durchzug von Luft durch die Kohlen fördern können, unwirksam
zu machen, z. B . sind Ventilationslöcher in den Masten sorgfältig zu schließen.
In Kohlenladungen , die über die Grenzen der mittleren Fahrt hinaus bestimmt sm ,
müssen von Beginn der Fahrt ab täglich Temperaturmessungen vorgenommen un
Ergebnisse in das Schiffstagebuch eingetragen werden. Für die
Thermometers bis in die untersten Kohlenschichtenan möglichst zahlreichen L>
sind geeignete Vorrichtungen zu treffen.

3. Für ausreichende Abführung der aus den Kohlen sich entwickelnden, in Mischung mi
Luft explosiven Gase ins Freie ist Sorge zu tragen . .

4. Die Oberfläche einer Kohlenladung darf nicht durch Planken , Persenninge usw- o
durch undurchlässige Ladung dicht abgedeckt werden. Glossen

5. Mit Kohlen belegte Ladungsräume müssen gegen andere Räume dicht a gesch I
Ventilatoren , Ventilationskanäle , Peilrohre und ähnliche Luft̂ u g ,sein.

Ableitung von Gasen m anKohlenräumen in Verbindung stehen, dürfen keine
geschlossene Räume ermöglichen. - - werden.6. Preßkohlen dürfen nur vollständig ausgekühlt zur Verladung ge

D . Sondervorschrist für ungelöschten Kalk.

Ungelöschter Kalk darf als Schüttladung nur in^^ ^Eschützl"^ Aut
untergebracht werden,

sind . Andernfalls
die durchaus trocken und vor dem Eindringen von
ist er in dichte Behälter zu verpacken. . . ^ n-seben we

Von dieser Bedingung kann in der Nahsahrt und Kustmfthrt von
wenn die Laderäume ausreichend dicht sind, um den Abschluß o
Leckwasser durch eine geeignete Garnierung zu ermöglichen.
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Anlage 2.
(Seefrachtordnung).

Bestimmungen
über

Zusaillmenpackril von Stoffen-er Anlage1 mit anderen Gegenständen
iß 2 der Potyeiversrdnung).

1. Allgemeines.

Nurdie hierunter aufgeführten Stoffe der Anlage 1 dürfen nach Maßgabe der Be¬

schränkungen in Spalte 4 miteinander und mit bedingungslos zur Beförderung zu-

gäsffmen (nicht gefährlichen ) Gegenständen in einem Versandstücke verpackt werden.

Me Stoffe muffen bei Aufnahme in eine derartige Sammelsendung nach den für sie

gültigen Vorschriften der Anlage 1 bzw . den dazu in Spalte 4 gegebenen Ergänzungen

fchackt sein. Die Einzelpackungen find mit den übrigen Gegenständen m starke , drehte,

sicher verschlossene Holzbehälter fest einzubetten.

^Über jede Sendung von Sammelpackungen , die bedingungsweise zur Beförderung

^gelassene Gegenstände enthalten , ist ein besonderer Verladeschein auszustellen , aus

M der Inhalt jedes Behälters an bedingungsweise zugelassenen Gegenständen unter

Hervorhebung ihrer Eigenschaften gemäß den Vorschriften der Anlage 1 für die Ver-

iadescheine deutlich zu ersehen sein muß . Zu diesem Zwecke srnd die Angaben mrt

ffier Tinte zu unterstreichen . Dazu hat der Ablader auf Grund von Bescheinigungen

sauer Auftraggeber die Erklärung abzugeben , daß die gestatteten Gewichtsgrenzen

?negehalten sind und die Stoffe sich in der vorgeschriebenen Sonderverpackung be¬
lachen.

Sammelbehälter , die Stoffe
Vorschriften der Anlage 1 zi

NotMU - — - - --

der Arten Ick, Is , II , III und V enthalten , sind nach den

N ' 7- -- ZU zeichnen und zu verstauen.
neb chit brennbaren Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt unter 21 ° 0 mit Aus-

derjenigen , die in Klasse HI unter 1a Absatz 3 sowie unter 4 , 6, 6 , 7 und 9

!kli->n k - .urüsfen mit der Aufschrift „Feuergefährlich " auf rotem Grunde ver-

iwW ' ff- ,es sei denn , daß die Gesamtmenge dieser Flüssigkeiten unter 5 kg bleibt

le Einzelpackungen höchstens 1 kg enthalten.

g e n st a n d

Ätzlauge .(Natronlauge,
Sodalauge , Kalilauge,
Pottaschenlauge und
bergt.), auch Olsatz
(Rückstände von der Öl¬
raffinerie ) .

Alkalimetalle und
Kalzium , Stron¬
tium , Barium sowie
Legierungen dieser Me¬
talle untereinander.

2 . Verzeichnis.

Nummer
der

Anlage 1

V3

Io 1

Bedingungen , Beschränkungen usw.

Nicht mit Alkalimetallen und Phosphormetallen.

Bis 5 kg . Flicht mit Wasser und Säuren in irgend¬
welcher Form. Nicht mit den entzündlichen
Gasen (unter Nr. !4) und den brennbaren Flüssig¬
keiten mit einem Flammpunkt unter 21 ° L
(Nr. 7u) .

8



Lsd. > ^ .
^ Gegenstand

Nummer
der

Anlage 1
Bedingungen, Beschränkungen usw.

1 I 2 Z 4

3. Anhydrid siehe Nr. 23
Schwefelsäure.

>

4. , Arsenikalien , nicht
flüssige.

IV 1 Nicht mit Nahrungs-und Genußmitteln. Arsenikalien,
die mit Säuren Arsenwasserstoff bilden, nicht
zusammen mit Säuren.

5. Arsenikalien , flüssige,
Arsensüure in Lö¬
sung.

IV 4 In Glasgefäßen, die mit Kieselgur in dichte Blech-
gefäße fest zu lagern sind. Nicht mit Nahrungs¬
und Genußmitteln. Arsenikalien, die mit Säuren
Arsenwasserstoff bilden, nicht zusammen mii
Säuren.

6. ^Bariumsuperoxyd . Via 3

7. j Brennbare Flüssig - II11 —7,9
^ keilen mit Ausnahme

von Schwefelkohlenstoff
und den sonstigen Flüssig¬
keiten der Klasse III,
Ziffer 8 der Anlage 1;
darunter

a) solche, die einen
Flammpunkt unter
21 ° haben,

b) solche, die einen
Flammpunkt von
21 ° und darüber
haben.

Nicht zusammen mit Säuren oder sauren Salzen,
Phosphor und Schwefel, ferner nicht mit Zucker,
Mehl oder ähnlichen organischen Stoffen in
Pulverform.

Zu s) nicht zusammen mit den selöstentzündlichen
Stoffen der Nr. .17, 21 und 26 und entzündliche
Gase entwickelnden Stoffen der Nr. 2, 15, 19
und 20 sowie konzentrierter Schwefelsäure und
konzentrierter Salpetersäure.

Zu d) nicht zusammen mit den selbstentzündlichen
Stoffen der Nr . 17, 21 und 26 sowie mit konzen¬
trierter Schwefelsäure und konzentrierter Salpeter¬
säure.

8. Brom.

9. Bromsaure und chlor¬
saure Salze , Brom¬
salz.

10. Bromzyan.

11. Chloride , durch Wasser
zersetzliche.

V 4

Via 1
und 2

IV 8

V6

Bis 15 Lg in Glasgefäßen von je höchstens
irg Inhalt.

Nicht zusammen mit Säuren oder sauren Salzen,
Phosphor und Schwefel, ferner nicht mit Zucker,
Mehl oder ähnlichen organischen Stoffen in
Pulverform.

Bis 2 kg in Tuben von je 100 g. Nicht zusammen
mit Nahrmrgs- und Genußmitteln.

Bis S kg.

12.

13.

14.

Chlorschwefel sowie
salpetersaures und
schwefelsaures
Eisenoxyd (Ferrini-
trat und Ferrisulfat ).

Ferrosilizium und Fer¬
roin angansilizium,
auf elektrischem Wege ge¬
wonnen.

Gase , verflüssigte , mit
Ausnahme von Chlor,.
Stickstofftetroxyd und
verflüssigter Lust. j

V2

IV 2

Ick 5
und 6

Nurmit trockenen Gegenständen. Nichtzusammen
mit Nahrungs- undGenußmitteln. Nurmsm-

zündliche Gase nicht zusammen mit den selbst-
utzündlichen Stoffen der Nr. 17, 21 und 26 und
utzündliche Gase entwickelnden Stoffen (Nr. 2,
5, 19 und 20) sowie nicht mit konzentrierter
rchweselsäure und konzentrierter Salpetersäure
r. 23). Die für Gase der Ziffer 6 in Tuben
vrgeschriebeneSonderpackung in Blecheriisap kann
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j?fd.
Nr. Gegenstand

Nummer
der

Anlage 1
Bedingungen , Beschränkungen usw.

i 2 3 4

15.

16.

Kalziumhydrür (Hydro-
lith ) , Kalziumkarbid,
auch imprägniert , Kalk¬
stickstoff.

Kupfervitriol usw.

Is , 2a , t>
und o

IV 7

Wie Alkalimetalle (siehe daselbst).

Nicht zusammen mit Nahrungs - und Genuß-
mitteln.

17.

18.

19.
20.

Metalle , pyrophorische.
Metallpräparate,

giftige.
Natriumazid.
Natriumsuperoxyd.

II 11

IV 6a
und 6b

Io 4
Io 3

21. Phosphor:
a) gewöhnlich er (weiß er

oder gelber ) ,
bfamorpher (roter ).

II 1

II 2

22.

23.

Phosphorkalzium,
Phosphorstrontium,

j Phosphoreisen und
ähnliche Verbindungen

! von Phosphor mit
> Metallen . Säure¬

chloride , siehe Nr . 11
i „Chloride , durch Wasser
! êrschliche".

>Schwefelsäure jeglicher
i Konzentration, auch

rauchende (Oleum ), ein-
> schließlich Schwesel-
; säureanhydrid , Salz-

Salpetersäure
1 (Scheidewasser) ,
; Flußsäure.

II 2

V 1

Nicht mit den entzündlichen Gasen (unter Nr . 14)
und den brennbaren Flüssigkeiten unter Nr . 7 s.

Nicht zusammen mit Nahrungs » und Genußmitteln.

Wie die Alkalimetalle (siehe daselbst).

Bis 5 kx- wie die Alkalimetalle (siehe daselbst).
Nicht zusammen mit Metallpulver , mit Zucker,
Mehl und anderen derartigen organischen Stoffen
in Pulverform.

s) bis 2 KZ in Einzelpackungen nicht über 500 ^
in Blech mit Überdose , auch unter Wasser in
Flaschen, die fest in Blech eingelagert sind.

b) bis 5 k§.
u und b nicht zusammen mit brennbaren

Flüssigkeiten (Nr . 7), den entzündlichen Gasen
unter Nr . 14 mit Bariumsuperoxyd (Nr . 61 mit
bromsauren und chlorsauren Salzen und Brom -,
salz (Nr 9) mit überchlorsauren und übermangan¬
sauren Salzen (Nr . 24, 26), mit salpetersauren
Salzen sowie mit Nahrungs - und Genußmitteln.

Bis 500 kA. Nicht zusammen mit Säuren oder
Wasser in irgendwelcher Form.

Bis zu 10 kg in Flaschen von nicht mehr als 5 k^
Inhalt , jedoch nicht zusammen mit Alkalimetallen
usw. (Nr 2), Phospbormetallen (Nr . 22), Zyan-
kälium und Zyannatrium (Nr. 28), bromsauren
und chlorsauren Salzen und Bromsalz (Nr . 9),
Bariumsuperoxyd (Nr . 6), Natriumsuperoxyd
(Nr . 20), überchlor - und übermangansauren
Salzen (Nr . 24 und 25). Konzentrierte Schwefel --
säure und Salpetersäure außerdem nicht mit
brennbaren Flüssigkeiten (Nr . 7u , 7b ) und ent¬
zündlichen Gasen <Nr . 14)) Flußsäure in Blei¬
oder Guttaperchaflaschen . Salpetersäure und
rauchende Schwefelsäure unter der Vorschrift,
daß sie durch eine Holzwaud von den anderen
Gegenständen in . der Kiste getrennt und in feine
zur vollständigen Aufsaugung ausreichende Mänge
Kieselgur gebettet ist. Für stark verdünnte
Säuren mit einem Gehalt von weniger als-
fallen bei Beachtung der übrigen Vorbehalte dtie
oben gegebenen Gewichtsbeschränkungen so» .
Wasserfreie Schwefelsäure darf auch in starkie
zngeschmolzene Glaskolben gefüllt sein, die mW
Kieselgur in starke, dicht verschlossene Blechgefäße
fest eingebettet sein müssen.



Gegenstand
Nummer

der

Anlage 1
Bedingungen , Beschränkungen usw.

2 3

Übermangansaure
Salze.

Via 4 Nichi zusammen mit Säuren oder sauren Salzen,

Phosphor und Schwefel ferner nicht zusammen
mit Zucker , Mehl oder ähnlichen organische»
Stoffen in Pulverform.

llberchlorsaure Salze. Via 5 Wie übermangansaure Salze (s. Nr . 24).

Zinkäthhl , Zinkmethyl,
auch in ätherischer
Lösung.

Zündgarn.

II 4 Bis 2 irx , nur bis je 100 A in einer verschmolzene»
Glasröhre , in Blech und Kieselgur verpackt.
Nicht zusammen mit brennbaren Flüssigkeiten

und sonstigen leicht entzündlichen Gegenstände».

Io 1s Höchstens 5 nach Io 1s (2) verpackte Kästchen NM

anderen Feuerwerkskörpern zusammen.

Zyankalium und Zyan¬
natrium in fester
Form.

IV 3 Nicht zusammen mit Säuren oder sauren Salzen,

Nahrungs - und Genußmitteln.

Gedruckt bei Julius Sittcnfeld in Berlin W 8.
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